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Beqlaubiqte  Abschrift

VG 10  K 412.18

Verkündet  am 31.  ober  2019

Mah  '- '

als  derGeschäftsstelle

VERW  ALTUßJGSGERICHT  B

URTEII,

ImNamen  des Volkes

In der  VerwaItungsstreitsache'

des Herrn  Jörg  Backsen,

der  Frau  Silke  Backsen,

der  f-rau  Sophie  Elacksen,

des Herrn  Paul  Backsen,

des Herrn  Hannes  Backsen,

6  des Herrn  Jakob  E3acksen,

Edenswarf,

zu 1 bis 6 wohnhaft:    

7. des Herrn  Heinrich  Lütke  Schwienhorst,
8: der  Frau  Toni  Lütke  Schwienhorst,

9 . des Herrn  Lucas  Lütke  Schwienhorst,  .

10 . der  Gut  Ogrosen  GbR,  ' .

vertreten  durch:

Heinrich  Lütke  Schwienhorst,

Töni  Lütke  Schwienhorst  und

Lucas  Lütke  Schwienhorst,  .

   

zu 7 bis 10 wohnhaft:     

I 1  des Herrn  Claus  Blohm,

12  des Herrn  Johannes  E31ohm

13 . derFrauFranziskaBIohm
zu "L1 bis 13  wohnhaft:  

14  des Greenpeace  e V.i

Hongkongstraße  I0,  20457  Hamburg,  a

Verfahrensbevolimächtigte(r)  zu 1 bis 14:

Rechtsanwälte  Günther,  . a

Mittelweg  150,  20148  Hamburg,'

gegen

Kläger,
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die Bundesrepublik  Deutschland,

vertreten durch dqs Bundesministerium für umwelt, Naturschutz und nukleare  Si-
cherheit,  o
Stresemannstraße  128, 10117  Elerlin,

Eleklagte,

VerfahrensbevoIImächtiqte(r):

Rechtsanwälte  Köhler  & Klett Partnerschaft  von Rechtsanwälteän  mbH,
Von-Werth-Sjraße  2, 50670 Köln,

hat Öas Verwaltungsgericht  Berlin,  1 0. Kammör,  aufgrund
der  mündlichen  Verhandlung  vom 3'i. Oktober  2019  durch

den Vorsitzenden  Richter  am Verwaltungsgericht  Marticke,
die Richterin  am Verwaltungsgericht  Krisch,
den Richter  Dr. Petrescu,
die ehrenamtliche  Richterin  Dr. Parause und
den ehrenamtlichen  Richter  Werner

für Re.Cht erkanni;

Die Klage  wird abgewiesen

Die Kiäger  tragen  die Kosien  des Verfahrens.

Das Urteil ist hinsichtlich  der Kosten  gegen  Sicherheitsleistung  in Höhe von 110  %
des jeweils  vollstreckbaren  Betrages  vorföufig  votlstreckbar.

Die Berufung  wird zugelassen.

Tatbestand

Die Kläger  wollen  in erster  Linie  erreichen,  dass  die Bundeöregierung  dazu  verurteilt

wird,  zusätzliche  Maßnahmen  zu ergreifen,  um das seJbst gesteckte  Klimaschutzziel

2020  noch  zu erreichen  und europarechtliche  Reduzierungspflichten  zu erfüllen,

Das Aktionsprogramm'KIimaschutz  2020  beruht  auf  einem  Kabinettsbeschluss  vüm

3. Dezember'20'14.  Dort ist das Ziel der Bundesregierung  festgesetzt,  die Treibhaus-

gas-Emissionen  in Deutschland  bis 2020  um 40 o/i gegenüber  1990  zu mindern.  Da-

zu müssten  die Emissionen  von rund ü 250  Mio. t CO)-Äquivalent  (C02-ÄC1.) im' Jahr

1990  auf  einen  Zielwert  von höchstens 750 Mio. t C02-Ä(1. im Jahr 2ü20  zurückge-

fÜhrt  werden.  Das Klimaschutzziel  2020  wird  nach den eigenen  Prognosen  der Bun-

desregierung  verfehlt  werden.  Tatsächlich  erreicht  Deutschland  naäh dem Klima-

schutzbericht  20a18 der Bundesregierung  (S. 9) voraussichtlich  ledfg)ich  eine Red'u-
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zierung  um 32 o/o und nach dem Projektionsbericht  der Bundesregierung  vom Mai 2019

(Tabel1e Z-2, S. 23) um 33,4 %.

Die Kläger  stützen  sich  darüber  hinaus  im ersten  Hilfsantrag  auf  die so genannte

Lastenteilungsentscheidung  N.r. 406/2009/E(ä'des  Europäischen  Parlaments  und daes

Rates  vom 23. April  2009.  Die EntscÖeidung legt fest,  welchen  Beitrag  die jeweiligen

Mitgliedstaaten  ;u  leisten  haben,  um gemeinschaftsweit  eine Reduiierung  der  Treib-

hausg:ffisemissionen  in Wirtschaftssektoren  zu erreichen,  die nicht  dem Eu-

'Emissionshande!-uriterliegen.  Gernäß  Art. 3 Abs. 1 i.V.m.  Anhang  1l der Entschei-

dung  begrenzt  Deutschland  seine  Treibhausgasemissionean  gegenüber  seinen  Emis-

sionen  im Jahre  2005  um mindestens  "14 %. Art. 3 und 5 der Entscheidung  sehen

gewisse,,Spielräume"  b'ei Erfüllung  der  Verpflichtungen  vor. U.a. können  Staaten,

wenn  sie ihre  Ziele  übererfüllen,  bis zu 5 % ihrer  Emissionszuweisungeri  auf  andere

Staafön  übertragen  (Art. 3 Abs.  4). Die Emissionen  sind  in Deutschland  bis.2017

ledig(ich  urri3  % gesunken  (Regierungsentwurf  für ein Bundes-Klimaschutzgesetz

vom 9. Oktober  2019,  A. Problem  und Ziel).  Deutschlana wird  das 2020-K1imaschutz-

aziel für  die Nicht-ETS-Sektoren  voraussichtlich  nicht  durch  Reduzie:rungen  im eige-

nen Land erreichen.  Die.s ergibt  sich ua.  aus einem  Bericht  des Bundesumweltminis-

teriums,  Klimaschutz  in Zahlen,  von '2018  (S 23).

Die Kläger  zu I ) bis 13) sind drei Familien  von Landwirten  und ihren  Kindern,  die in

Deutschland  auf  eigenem  Grund  und Eloden ökologische  Landwirtschaft  betreiben.

Die Kläger  zu 1) und 2) führen  einen  seit  1m3  bestehenden  und vor  allem  auf  Rin-

derhaltung  und Ackerba'u  ausgeriöhteten  Betrieb  mit insgesamt  1 8C) ha auf  der Nord-

seeinsel  Pellworm.  Sie waren  bereits  durch  Ernteeinbußen  wegen  Extremereignissen

(Hitze  mit feh)ender  Beregnungsmög1ichkeit)  und Starkregenereignisse  betroffen.  Sie

fürchten,  ihren  Familienbetrieb  langfr.istig  ohrie  ausreichenden  K!imaschutz  nicht

mehr  nutzen  zu können  etwa  wegen  einer  erschwerten  Göbietsentwässerung  und

der Übeirschreitung  der  technischen  Grenzen  des Hochwasserschutzes,

Die Kläger  zu 7) bis 9) sind Eigentümer  eines  ökologisch  wirtschaftenden  Milchvieh-

betriebs,  der  als Geseilschaft  bürgerlichen  Rechts  -  die Klägerin  Zu "io) - betrieben

wird.  Der Beirieb  verfügt  über  380 ha landwir'tschaftliche  F)äche  und ca, 1,OO ha

Forst.  Sie waren  durch  Ernteeinbußen  betroffen  und befürchten,  dass  ohne  einen

effektiven  Klimaschutz  ihr Milchvieh  durch  Hitzestress  geschädigt  und ihre  Flächen

mangeJs  Bewässerung  unbenutzbar  werden  könnterr.  Der K)äger  zu 11 ) betreibt  ei-

nen Obsthof  auf  über  20 ha,mit  Eigen-  und f7achtf1ächen  im Alten  Land vor Ham-

burg.  Sein  Betrieb  ist durch  Schädlinge  wie z.B. Apfelwickler  und der  Kirschfrucht-
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fliege  betroffen, die den Aufwand  extrem srhöhen.  Er befürchtet,  dass Starkregener-

eignisse  und Hagel mit Staunässe  im Winter  und Frühjahr  sowie extreme  Sommer

ohne Klirnaschutz  seinen (-föf an seine wirtschaftlichen  prenzen  bringen könnten.

Die Kinder  und Erben der derzeitigen  E3etriebsinhaber  -  die Kläger  zu 3) bis 6), 12)

und ")3) -  beabsichtigen,  die elterlichen  Betriebe  zu übernehmen.

Der Klüger  zu 14) ist Greenpeace  e.V., ein Umweltverband,  der als satzungsgemä-

ßes Ziel unter  anderern  den Klimaschutz  und die Verhinderung  eines gefährlichen

KIimawandels  hat. Greenpeace  ist derzeit  nicht als Umweltvereinigung  im Sinne  des

§ 3 des  Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes  (UmwRG)  anerkannt.

Die Kläger  haben am 29. Oktober  2018 Klage erhoben.

Nach Auffassung  der Kföger  ist der Rechtsweg  zu den Verwa1tungsgerichten  eröff-

net. Soweit  die Beklagte  geltend  mache, es werde  in den Kernbereich  exekutiver

Eigenverantwor;ung  der Bundesregierur)g  eingegriffen  und deren politischer  Gestal-

tungsspielraurr)  beschnitten,  so sei dies nicht bei der Zulässigkeit,  sondern  im Rah-

men  der Begründetheit  der Klage zu prüfen.  a

Die Kläger  verfolgen  ihr Begehren  in Form einer  Leistungsklage.  Sie sind der An-

sicht, dass sie die Fortschreibung  des Klimaschutzprogramrns  mit geeigneten  Maß-

nahmen  als Handlung  der Beklagten  beanspruchen  kö,nnen  Denn die Aufgabe  des

Klimaschutzziels  2020asei objektiv  rechtswidrig  und verletze  die Kläger  in ihren  

Grundrechten.  Sie seien hiervon  in spezifischer  Weise  betroffen.

Hinsichtlich  der Klagebefugnis  gelte im Qerwa4tungsprozess  die Möglichkeitstheorie,

nach  der  lediglich  zu prüfen sei, ob anhand  des tatsächlichen  Klagevorbringens  eine

Verletzung  subjaktiver  Rechte  der Kläger  möglich  erscheine.  Dies sei hier  der Fall.

Die  Kläger  sind der Ansicht,  dass das K1imaschutzzie4  2020 eine rÖchtlich bindende

Selbstverpflichtung  der Eleklagten  darstelle  und als solche  Außenwirkung  habe. DäS

Klimaschutzziel  2020 sei von der Beklagten  seit 2007 mehrfach  als Kabinettsent-

scheidung  angenommen  wordena (aktuell  durch das Aktionsprogramm  Klimasöhutz

2020).  Es handele  sich dabei  nicht  um eine rein pol!tische Absichtserklärung,  son-

dern  um einen justitiablen  Rechtsakt  der Beklagten,  auf den sich ein Betroffener

auch  berufen  könne.
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Der  Rechtscharakter  des Klimaschutzziels  folge  zunächst  daraus,.  dass es Gegen-

stand  rr'iehrerer  Kabinettgbeschlüsse  nach  § 15 der  Geschäftsordnung  der  Bundes-

regierung  (Ge)E3Reg) göwesen  sei. Beschlüsse  der  Bundesregierung  dienten  einer  '

effektiven  und vertrauensvollen  Zusammenarbeit  zwischen  den Mitgliedern  der  Bu.ri-

desregierung  und entfalteten  eine  rechtliche  Bindungswirkung  für-ihre  Mitg(ieder  Sie

seien  als verbindiicher  Staatsakt  mit Innenwirkung  zu qualifizieren.

Nach  den allgemeinen  Grundsfüzen  der  Selbstbindung  der  Verwaltung  und aufqrund

Vertrauensschutzeä  aus tatsächlichem  Handeln  sei eine Außenwirkung  des Klima-

scÜutzzieles  2020  anzunehmen.  Zumindest  bedürfe  ein plötzliches  Abweichen  von

der bisherigen  Praxis  einer  nachvollziehbaren  Begründung.

KIimaschut;programme  seien  t-landlungsformen  der Verwaitung  und als solchö  den

Programm-  bzw. Lenkungsplänen  zuzuordnen.  Das Klimaschutzziel  2020 stelle  für

die Beklagte  eine  ',,verwaltungsIenkende  HandIungsdirektive"  dar, die sie in der  an-

sonsten  bestehenden  politischen  Freiheit  beschränke.  Die Beklagte  habe  durch  das

Klimaschutzziel  2020  ein verbiridliches  Emissionsniveau  für  das Jahr  2C)20 festge)egt

und über  1 "1 Jahre  lang verfolgt,  wiederholt  Maßnahmen  ergriffen,  um es zp errei-

chen,  und habe  es zugleich  als Grundlage  für  Gesetzesvorhaben  und Grundrechts-

eingriffe  herafü)ezogen. So sei bei der Einführung des E3 13 g des Energiewirt-

schaftsgesetzes  (EnWG)  in der Gesetzesbegründung  ausdrücklich  auf das Öationale

Klimaschutzziel  2020  Bezug  genommen  worden,  um einen  Eingriff  in die Berufsfrei-

heit  der E3etreiber  von Braunkohlekraftwerken  zu rechtfertigen.

Das Klimaschutzziel  2020  diene  der  Umsetzung  der Schutzpflicht  des Staates  im

Kontext  des  Völker-  und Unionsrechts.und  der  eigenen  Verfassung  urid damit  von

höhe?rangigem  Recht.  Grundsätziich  werde  durch  Art. 2Ö a Gruridgesetz  (GG)  der

Umweltschutz  dem Gesetzg'eber  überantwortet,  weshalb  diesem  eine Handlungs-  '

pflicht  und die Definition  angemessenen  Schutzniveaus  oblägen.  Diese  aktive  Hand-

1ungspflicht  aus Art. 20 a GG werde  aber  auf  Elundesebene  bislang  lediglich  durch

Öegierungshandeln  in Form von Klimaschutzprogrammer'i  bzw. durch  Kabinettsbe-

schlüsse  umgesetzt.  Indem  der  Staat  seiner  verfassungsrechtIichen  Verpflichtung  zu

einem  effektiven  Schutzkonzept  zum Schutz  vor  giobalen  Klimaänderungen  lediglich

auf  der Ebene  von Kabinettsbeschlüssen  nachkomme,  :wÜrden das Ziel  und die Kli- -

Baschutzprogramme  der Beklagten im Umkehrschluss  verfassungsrechtliche  Bedeu-

tung  erlangen.  Nur der Gesetzgeber  kööne  das Klimaschutzziel  2020  ändern.
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Das Klimaschutzziel  2020 sei auch jetzt  noch erreichbar  (Studie  des Fraunhofer-

Instituts  für Greenpeace,  Wie Deutschland  sein Klimaziel  2020 noch erreichen  kann,

August  2ü18).

Die Grundrech;e  der Kläger  zu 1) bis 13) aus Art. 2 Abs. 2 GG (Leben und körpearli-

che' Unversehrtheit),  Art. 12 (Berufsfreiheit)  und Art. 14 GG (Eigentum)  seien  ver-

letzt, Es lägen mittelbare(  faktische  Eingriffe  in diese Grundrechte  vor. Die Kläger  zu

I ) bis 9) und I 'l ) bis 4 3) seien zwar  aktuell  nicht  in ihrer Gesundheit  beeinträchtigt,

ihnen drohten  aber  die gesundheitsschädIichen;  Folgen des Klimawandels  und insbe-

'sondere der häufigeren Hitzeperioden. Die Kläger zu 1) bis 13) als 6egenwürtige
bzw. künftige  Eigentümer  Ünd Betreiber  von landwirtschaftlichen  Betrieben  seien aus

ihrem durch  Art. 14 GG geschütztes  Recht auf Fortsetzung  des Betriebs  im bisheri-

gen  Umfang betroffen.  Die Beklagte  greife  mittelbar  und faktisch  durch den Nicht-

vollzug  des Klimaschutzziels  2020 in den Schutzbereich  des Art. 14 Abs  I GG ein

Denn dadurch  könnten  Dritte deutlich  mehr  Treibhausgaseiissionen  emittieren  als
seit 20'14 fortlaufend  durch das Klimaschutzziei  2020 festgelegt.  Hierdurch  würden

der anthropogene  Klimawandel  und damit  auch die regionale  Umweltbeeinträchti-

gung verstärkt  und weiter  vorangetrieben  Dieser  komplexe  Geschehensablauf  sei
der  füklagten  bekannt.  Die Beklagte  sei sich der sich daraus  ergebenden  Beein-

trä6htigungen  der Freiheitsrechte der Kläger bewusst, wC:irde di@s aber bi)ligend  in
Kauf neh,men.

Es sei  kein naturwissenschaftIicher  Kausalitätsnachwsis  zwischen  den konkreten

COz-Emissionen  durch die Nichterfü)füng  des Klimaschutzziels  2020 und der konkre-
ten GrundrechtsgeTährdung  der Kläger  darzulegen.  Denn die rechtliche  Möglichkeit

einer  Grundrechtsgefährdung  reiche  für die Geltendmachung  der Taktischen  'Beein-

trfü,htigung  aus dem Nichtvollzug  des Klimaschutzziels  202.0 aus. Für die Grund-.

rechtseingriffe'Iie.ge  zudem keine Rechtfertigung  vor  Diese scheitere  am Nichtvor-

liegen  eines  legitimen  Zweckes  für die Aufgabe  des bisherigen  Reduzierungsziels.

Hilfsweise  beruFen sich die Kläger  auf  eine aus den Grundrechten  folgende  Schutz-

pflicht  des Staates.  Art. Q GG gewähre  nicht  nur ein subjektives  Abwehrrecht  auf

Schutz  vor staatlichen  Eingriffen,  sondern  habe auch einen objektivrechtlichen  Ge-

halt. Daraus ergebe  sich die Pflicht  des Staatep,  sich schützend  und fördernd  vor die

genannten  Rechtsgüterazu stelien.  Dieser  zu Art. 2 Abs. 2 !GG zum Schutz desaLe-
bens.entwickelte  allgemeine  verfassungsrechtIiche  Grundsatz  sei auch auf den

Schutz  des Eigentums  in Art. ü4 GG Übertragbar.  Die Schutzpflicht  des Staates  ge-
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gen  den  Klimawandel  ergebe  sich  auch  aus  Art.  20 a GG, auf  den  sich  die Kföger  in

diesem  Zusammenhang  berufen  könnten.  Es gelte  ein Untermaßverbot,  gegen  das

'mit der  Aufgabe  des  Klimaschutzziels  2020  verstoßen  werde.  Der  in einem  mehrpoli-

gen  Verfassungsverhältnis  erforderlich'e  Ausgleich  zwischen  den Rechtsgütern  der

Betroffenen,  hier  der  Freiheitsausübung  der  Umweltbeeinträchtiger  einerseits  und

des  Schutzes  der  Kläger  als Umwe1tbeeinträchtigte  andererseits,  bleibe  zulasten  der

K1äger  hinter  den  Anforderungen  des  Untermaßverbotes  zurück.  Das  40%-Zie1  sei

auf  der  Grundlage  des  4  Sachstandsberichts  des'Weltklimaiates  (lntergovernmental

Panel  on Climate  Change  -  IPCC)  bereits  2007  besch1ossen  wörden  und beruhe  aiif

wissenschaftlichen  Erkenntriissen.  Deutschländ  genehmige  sich  nach  wissenschaft-

lichen  Ste1lungnahmen  deutlich  mehr  vom  verbleibenden  globalen  Treibhausgas-,

Budget,  als  gerechtfertigt  sei. Das  Klimaschutzziel  202C) werde  nach  einem  Kurzgut-

achten  des  Dsutschen  Instituts  für  Wirtschaftsforschung  für  GreeFipeace  (Wann  .

Deutschland  sein  Klimaschutzziel  2020  tatsächlich  erreicht,  Oktober  2019)  frühes-

tens  im Jahre  2025  erreicht.  Die Kföger  berufen  sich  auf  verschiedene  Szenarien  zur

gerechten  \/erteilung  des  Treibhausgas-Budgets,  nach  denen  selbst  das 40 %-Ziel

für  2020  noch  zu viele  Treibhausgasemissionen  erlaube.  Art.  4 Abs.  3 des Überein-

kommens von Paris 2015 verpflichte die Staaten, größtmögliche Ambition zu zei6en,

Um zu,belegen,  dass  das Klimaschutzziei  vo'n 40 o/o im Jahr  2020  das  verfassungs-

rechtlich  gebotene  Minimum  an Klimaschutz  darstelle,  regen  die Kläger  die äinho-

lung  weiterer  Sachverständigengutachten  an. Jedenfalis  sei die Möglichkeit  eirier

Rechtsverletzung  du';ch  unterschreitungdes  (Jntermaßes  nicht  von der  Hand  zu

weisen

Die Kl'äger  verweisen  auf  die stattgebende  Entscheidung  des'  Berufungsgerichts  vom

9. Oktober  20'18  in der  Klimaklage  der'Urgenda  in den  Niederlanden  (ECLI:NL:

GHDHA:  2018:2610).  Dieses  Urteii  stütze  sich  auf  Pflichten  aus  Art  2 und 8 der  Eu-

ropäischen  Menschenrechtskonvention  (EMRK),  die  ergänzend  auch  in Deutschland

heranzuziehen  seien.  Die Schutzpflichteri  der  EMRK  räumten  den  Staaten  im Ver-

gleich  zur  Rechtsprechung  des Bundesverfassungsgerichts  einen  engeren  Gestal-

tungsspielr.aum  ein.

Auch  auf  der  Grundlage  der  wichtigsten  L)N-Menschenrechtsverträge  bestehe  eine  recht-

1iche Verpflichtung  der  Staaten,  Treibhausgasemissionen  mit höchstmöglicher  Ambition

zu reduzieren  (vgl  Office  of the High  Commissioner  for  Human  Rights,  Fivea UN human

rights  treaty b6dies  issue  a joint  statement  on human  rights  and  climate  change,  19.

Söptember  2019).  a
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Für den Kläger  zu 14) ergebe  sich ein Klagerecht  als LlmweItschutzverband  in Form

eines prokuratorisches  Klagerechts,  die subjektiven  Rechtspositionen  einzelner  gel-

tend zu machen,  sowie aus der Rechtsprechung  des Europäischen  Gerichtshofs

(EuGH)  in der sogenannten  Protect-pntscheidung  zur Wirkung  von Art. 9 Abs. 3-der

Aarhus-Konvention  und Art. 47 der Charta  der Grundrechte  der Europ=ischen  Union.

Danach könnten  Umweltvereinigungen  die Beachtung  dÖr umweltrechtlicheri  Vor-

schriften  der Europäischen  LJnion begaehren. Die fehlende  Anerkennung  des Klägers

zu 14) nach § 3 UmwRG  stehe  dem nicht  entgegen.  Denn der Zugang  zu Gericht  auf

Grundlage  von Ar;, 9 Abs. 3 der Aarhus-Konvention  stehe nicht nur den nach § 3

UmwRG  anerkannten  umweltvereinigungen  offen. Hilfsweise  sei die Anerkennungs-

fähigkeit  des Klägers  zu 14) nach dem UmwRG  anzunehmen,  denn dieser  habe die

Nichterteilung  der Anerkennung  nicht  zu vertreten  (§ 2 Abs. 2 UmwRG).  Da es sich

bei dem Klimaschutzziel  2020 um objektives  Umweltrecht  mit unionsrechtlichem  Hin-

tergrund  handele,  könne der Kfögerzu.14)  die Einhaltung  der Klimaschutzziele,  je-

denfalls  aber der Efüscheidung  Nr. 406/2009/EG  vofl gerichtlich  überprüfen  lassen.

Bei  der  LastenteiIungsentscheidung  Nr. 406/2009/EG  handle  es sich um eine necht-

lich verbindliche  Entscheidung  des Eüropäischen  Parlaments  und des Rates. Derar-

tige Entscheidungen  seien gemäß  Art. 288 Abs. 4 Satz 1 des Vertrages  über-dm  Ar-

beitsweise  der Europäischen  Union (AEUV)  in a1len ihren Teilen  verbindlich.  Sie

könnten  auch Außenwirkung  entfalten.  Deutschland  müsse bis 2020 eine Reduzie-

rung  um 14 % gegenüber  2005 erbringen.  In der Entscheidung  seien zwar  einige

Spielräume  für diese Zieterreichung  vorhanden.  Diese könnten aber nur unter  der

Vüraussetzung  genutzt  werden,  dass dar betroffene  Mitgliedstaat  ansonsten  die

nach  der Entscheidu'ng  notwendigen  Schritte  unternommen  habe. Seit 2016 habe

Deutschland  keine quantifizierbaren  Reduktionen  mehr  erbracht.  Es widsrspreche

der  LastenteiIungsentscheidung,  wenn ein Mitgliedstaat  seine Reduktionsanstren-

gungen  komp1ett einstelle.  Die Lastentei)ungsentscheidung  sehe neben der Erfolgs-

pflicht  eine Handlungspflicht  zu kontinuierlichen  Emaissionsminderungen vor. Ande-

renfalls  sei der vorgesehene  jährliche  Minderungsplan  rechtlich  irre1evant. Gegebe-

nenfalls  sei  eine Vorlage  an den EuGH erforderlich  Deutschland  werde  möglicher-

weise  auch unter Ausnutzung  der Spielräume  der Lastenteilungsentscheidung  nicht

in der  Lage sein, seine Verpflichfüngen  fÜr die Jahre  ab 2017 zu erffülen:  In der

mündlichen  Verhandlung  hat die Kamföer  einen dazu gestellten  Beweisantrag  der

Kläger  abgelehnt,

-9-
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Die Kläger  beantragen,

die Beklagte  zu verurtei1en,  das nationa!e  Klimaschutzprogramm  2020  in Ge-

stalt  des KabinettsbeschIusses  der Beklagten  vom 3. Dezember  2014  (Akti-

onsprogramm  K)imaschutz  2020)  um geeignete  Maßnahmen  so fortzuschrei-

ben oder  zu ergänzen,  dass  es alle erforderiichen  Maßnahmen  enthält,  um zu

gewährleisten,  dass  das verbind!iche  Ziel des Aktionsprogramms  Klimaschutz

2020,  die Treibhausgasimmissionen  iri Deutschland  bis 2020  um 40 % ge-

genüber  1990  zu reduzieren,  eingehalten  werden  kann,

die Beklagte  zu verurteilen,  das nationale  Klimaschutzprogramm  2020  in Ge-

stalt  des Katjinettsbeschlusses  der Beklagten  vom 3. Dezember  2014  (Akti-

ünsprogramm  Klimaschutz  2020)  um geeignete  Maßnahmen  SO zu erqänzen,

dass  es alle erforderlichen  Maßnahmen  enthält,  um den COa-Ausstoß  soweit

zu reduzieren,  dass  die im Verhältnis  zum verbindlichen  Klimaschutzzie1  2020

bis zum Erlass  des Urteils  bereits  zu viel  emittierten  ca. 650 Millionen  Tonnen

C02-Äquiva1ent  eingespart  werden  können,

hilfsweise

die Beklagte  zu verurteilen,  daö nationale  Klirnaschutzprogram.m  2020  in Ge-

stalt  des Kabinettsbeschlusses  der  Beklagten  vom 3. Dezember  2014  (Akti-

onsprogramm  Klimaschutz  2020)  um geeignete  Maßnahmen  so zu ergänzen,

dass  die Reduktionsvorgaben  des Artikels  3 Abs.  1 i.V.m  Anhang  H der  Ent-

scheidung  Nr  406/2019/EG  bis 2020  eingehalten  werden,

hilfsweise

die Beklagte  zu verurtei1en,  durch  geeignete  Ergänzungsmaßnahmen  sicher-

zustellen,  dass  die Handlungslücke  zur Erreichung  des Klimaziels  2020,, die

Treibhausgasemissionen  in Deutschlandum  40 % gegenüber.1990  zu redu-

zieren,  schne11strm5g1ich geschlossen  wird.

Die Beklagte  beantragt,

die Klage  abzuweisen.

Die Beklagte  ist der  Ansicht,  dass  die Klage  unzufössig  sei, da sie ein Handeln  der

Exekutive  betreffe,-das  nicht  justiziabel  sei. Die Kläger  wollten  der Bundesregierung

bestimmte  politische  Ziele  vorzuschreiben.  Dies  greife  in den Kernbereich  der  politi-

schen Gesta1tung4befugnisse  der Bundesregierung ein. Das Aktionsprogramm Kli-

maschutz  2020  sei alsapolitisches Programm  der  (3'esetzgebung  sowie  dem Regie-

rungs-  und Verwaltungshandeln  vorgelagert,  ohne  Rechte  und Pflichten  von BÜrgern

und Llnternehmen  zu begründen.  Von  der  Klage  betroffen  sei die staatsleitende,

nicht  die administrative  Tätiqkeit  der  Bundesregierung.  Die Kläger  versuchten,  der

Bundesregierung  deren  staatsleitenden  Gestaltungsspielraum  zu entziehen  und

durch  eine'gerichtliche  2ie1fest1egung  zu ersetzen.  Die Klage  greife  in den Kernbe-

reich  exekutiver  Eigenverantwortung  ein. Dieser  Bereich  sei durch  den Gewaltentei-

10 -
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."Die Bekl.agte is.i'[erner der A.nsicht, d'isffi d!e v'o.rli'egföaq Strafü.tsäche äls'verf'as-
' sung@yffich'€lic')'i@."'S)treiiigkei,t zu 'j'u,ali:izi.eren,"ugd-s'ozit dq'r:\/e;altungsrechisweg

nicht er"öffnet ÖÖi.

Die. Kiag@ s@i zu.dem aunzplässig,, yveil die ßlQger'. night' k1a5e,befugj seien. !5ie könnten
eine subjektiven' RQöHte äus derri Akt3onsprogramm Rlimasföutz  252C) herlöiten. Bei

Auch-diö in Ar;t:. 2Q a Gruridgesetz fürfapsungs7qcht1ich festgelegte"Staatsz,ieIbe-

stimmuang, die qen"Kliföas'chut'; umea'4s'e,. b'egrÖ'nde ßeir>'eJsut'j@kiive Be.rechti0ung
einzelner. Da,röus'ergebp äich nur e;ine objgktiQre<;hiliche VerpflichtLing deSs Staates,

' wopffii:es dem G'e'setzgeber;bliegö,  dip Öefin'ition des angemesse,nen Sqhüfzni-,
veaus  vorzünehrnaen.

Die. K1Äger 5ef:än'den sich in der gleicheri,Situa:ion  wie a1le,anderen'in Deutschl:nd
lebe'nderi  Personen..

Apf,.Anfrage  desi G'er.ichts hat die.Beßlag€e mikgÖ'teiit, 'derieit  sei.lieine 'konkraeie Aus-

sage dafübeffi mögIich,waH'n,däs.Zwi@föen;iel  von 40 % Redi:i:ierupg der Treibr

5aus'6asemi4s,io'nen.7q@4nübei 1990'ör;r'eichtwerde.

Die I%/löglichkeit "einer Verletzung'<für Gru'ndrechtg.der Kl'äger' 6urfö'eineH  fäktipchen
' Eingrm döÖ gföa€Ö's' sei riiÖfit gegöbe'n Hfösi'chtlifü de'rjeriiigepoKläger", diö ge'g,änwär-"  " ' - ' .'1 '

tig nicm,l'iihffiabei aÖrafragtieRaen 'I.@ödwirtschaftIicQeria,Betriebe.'sÖiQn', 'besta(,lrföen sföo'ri
erhebliche Bedenj«en gege@ die Er'öffnun0 deg Sc.hutzber'eichs der gültend gemach-
ten Öru-ndre'chte; )4insicht1!fö der geltend geHacht'in  Verleöfüngö  yon'Art. 1?. 'GG, }l
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und Art. M  GG liege  kein faktischer,  mittelbarer  Grundrechtseingriff  vor. Es fehle  die

hierfür  notwendige  Zurechnung  der  Treibhausgasemissionen  zum Staat.  Wenn  jede

Verletzung  einer  SchutzpflicHt  zugleich  das Vorliegen  eines  Grundrechtseingriffs  zur

Folge  hätte,  würde  die lJnterscheidung  zwischen  Eingriff  und Schutzpflicht  aufgelöst.
I

Eine  mögliche  Rechtsverletzung  der  Kläger  ergebe  sich auch nicht aus der  Schutz-

pflichtdimension  der  Grundrechte.  Denn die Aufstellung  und nürmative  Umsetzung

eines  Schutzkonzepts  sei Sache  des Gesetzgebers,  dem grundsätzlich  ein Einschät-

zungs-,  Wertungs-  und Gestaltungsspielraum  zukomme.  Das Schutznivöau  sei ver-

fassungsrechtlich  nicht  vollständig  determiniert  Bei der Festlegung  einer  bestimmten

Klimapolitik  handele  sich um eine  politische  Richtungsentscheidung  innerhalb  der

Bundesregierung  mit Grundsatzcharakter  Die umsetzung  der Politik  könne  Auöwir-

kungen auf eine 5roße Bandbreite von Lebensbereichen haben und damit eine Viel-

zah) potentiell  gegenläufiger  Gemeinwohlbelange  einschließlich  der Grundrechte

Dritter  berühren.  Aus g'rundrechtlicher  Perspektive  führe  dies zu einet  komplexen

Gemengelage,  bei der  es neben  der Bundesregierung  die Aufgabe  des Gesetzge-

bers sei, die notwendigen  Abwägungen  zu treffen  und darauf  aufbauend  ein Schutz-.

konzept  festzulegen.  Angesichts  der  Komplexitfü  dieser  Entscheidungssituation  sei

es keinesfal1s  evident,  dass  allein  die geforderte  Festlegung  der  Bundesregierung

auf  das in-den  Klageanträgen  genannte  Klimaschutzziel  verfassungsrechtlich  zuläs-

sig sei. Das Mindestschutzniveau  beim Klimaschutz  könne'nicht  mit dem Aktionspro-

gramm  Klimaschutz  2020  gleichgesetzt  werden.  '  '

Den Kläge'rn  Yehle zudem  das allg'emeine  Rechtsschutzbedürfnis.  Selbst  ein Erfolg

der Klage  würde  die subjektive  Rechtsstellung  der Kläger  nicht  vsrbessern.

Der  Kläger  zu 14) sei schon  deswegen  'nicht  klagebefugt,  weil ihm eine Anerkennung

nach  § 3 umwRG  feh1e. Dies könne  vorliegend  aucha nicht  nach.§  2 Abs.  2 S. I

UmwRG  überwunden  werden,  da der  Kföger  zu 14) nicht  anerkennungsfähig  sei

(§ 2 Abs.  2 S. 4 Nr. I i.V.m.  § 3 Abs.  4 UmwRG).  In der  Sache  fehle  die erforderliche

demokratische  Binnenstruktur.

Auch  die Lastenteilungsentscheidung  Nr. 406/20'19/EG  begründe  keine  subjektiveri

Rechte  einzelner,  sondern  diene  allein  dem Schutz  des Allgemeininteresses.  'Auf

Anfrage  des Gerichts  hat die Beklagte  mitgeteilt,  dass  die Bundesregierung  ihren

politischen  Handlungsspielraum  nutze,  um die Minderungsziele  des Art. 3 Abs  1 der

LasteriteiJungsentscheidung  zu erreichen.  Soilten  diese  Minderungsziele  niöht  er-

12-
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einer  gerichtlichen  Ü;erprÜfung  ausgenommen  werden,  da auch solche Akte  trotz

iÜrer politischen  Bedeutung  rechtlichen  Bindungen  nach Art. 1 Abs. 3 GG unterliegen

(Kopp/Schenke,  VwG-0, 25. ALifl. 201 9, § 40 Rn. 5b). Dem Prinzip  der Gewaltentei-

lung  kann das Verwaltungsgericht  dadqrch  ausreichend  Rechnung  tragen,  dass der

Regierung  ein weit bemessener  Spielraum  eingeräumt  wird (zum Bereich  der  Au-

ßenpolitik  vgl. BVerfG,  Urteil  vom 22. November  20fü  -  2 BvE 6/99 -, BVerfGE  104,

151-214,  juris  Rn. 15'8).

Die Beklagte  kann sich nicht mit Erfolg  auf die Rechtsprechung  des Bundesverfas4

sungsgerichts  zum Kernbsreich  exekutiver  Eigenverantwortung  der Regierung  'beru-

fen. Die Regierung  ist für die politische  Gestaltung  zuständig  und parlamentarisch

verantwortlich  (BVerfG,  Beschluss  vom 30. Juni 2015 -  2 BvR 1282/11  -, ElVerfGE

139, 321-378,  juris  Rn 126). Dabei  setzt  die Verantwortung  der Regierung  qegen-

über  Parlament  und Volk  notwpndigerweise  einen Kernbereich  exekutiver  E=igenver-

antwortung  vorfüs,  der einen grundsätzlich  nicht ausforschbaren  Initiativ-,  Bera-

tungs-  und Handlungsbereich  einschließt  (BVerfG,  Beschluss'  vom 1 3 Juni 2017  -  2

BvE 1/"15 -, BVerfGE  146, 1-70,  juris  Rn. 92). Der Kernbereich  exekutiver  E.igenver-

antwortung  bezieht  sic:h in erster  Linie auf laufende  Verfahren.  1m Einzelfall  ist auch

der Zugang  ;u  Unterlagen  über abgeschlossene  Vorgänge  zu versagen.  Dies dient

dem  Schutz  der Freiheit  und Offenheit  dör Willensbildung  innerhalb  der Regierung

(BVerwG,  Urteil  vom "1 3. Dezember  20'18 -  7 C I 9/"17 -, juris  Rn. 'I 8). Diese  Recht-

sprechung  hat das Bundesverfassungsgericht,im  Verhältnis  der Regierung  zurri Fra-

' gerecht  von Bundestagsabgeordneten  und.zu  den Rechten  parlamentarischer  Unter-

. suchungsausschüsse  nach Art. 44 GG entwickelt;  si.e fin.det auch Anwendung  auf

Auskunftsbegehren  nach Presserecht  und nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Im

Verhältnis  zu den \/erwaItungsgerichten  ist die Verweigerung  des Zugangs  zu Unter-

lagen  spezialgesetzlich  geregelt:  § 99 Abs. 2 VwGO  sieht  ein in-camera-Vetfahren

vor,  wenn  eine oberste  Aufsichtsbehörde  die Vorlage  von Akten  oder AuskÜnfte ver-

weigert.  In der Sache  geht es aber  allein um den Zugang  zu Informationen und nicht

um die Frage einer  gerichtlicheh  Kontrolle  des Handelns  der Regierung.

Für eine  von der Beklagten  geforderten  Analogie  aus dem Demokratieprinzip und

dem Prinzip  der Gewaltenteifüng  fehlt  es an einer  Regelungslücke.  Der besonderen

Rolle staatsieitender  Tätigkeiten  wird durch die Einräumung  entsprechender Gesta1-

tungsspielräume  Rechnung  getragen,  die nur @iner eaingeschränk.ten gerichtlichen

Kontrolle  unterliegen.  Ein vollständiger  Ausschluss  der gerichtlichen  Überprüfung

des  Handelns  der Regierung  wäre weder  mit dem Rechtsstaatsprinzip  noch mjt der

Re6htsweggarantie  des Art. 19 Abs. 4 CiG vereinbar.  Zur F-rage der Justiziabiliföt

14-
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eines KIimaschut;programms kommt der irische High Court in seinem Urteil  vom 19.

September 2019 (Friends of the l'rish Environment v. Ireland  -  2017 No 793 JR) zu
einem vergleichbÖren  Ergebnis.  '

Es handelt  sich auch um einen Rechtsstreit  nicht-verfassungsrechtlicher  Art. Die

herrschende' Meinung vl ertritt die Theorie der doppelten VerfassungsunmitteIbarkeit:
Danach  ist eine öffentIich-rechtliche  Streitigkeit  verfassungsunmittelbarer  Art, wenn

sich unmittelbar  am Verfassungsleben  Beteiligte  Über Rechtsbeziehungen  streiten,

die ausschließJich  dem Verfassungsrecht  angehören  (vgl. Kopp/Schenke,  a.a.O.,

5 40 Rn. 32 m.w.N.). Deshalb gehören  Prozesse  zwischen  Bürger  und Staat  ein-  '

schließfich  solcher,  bei denen Verfassungs-,  insbesondere  Grundrechtsnormen

str'eitentscheidend  sind, grundsätzlich  vor die Verwaltungs-  und nicht vor die Verfas-

sun'gsge7ichte  (BVerwG, Urteil vom 3. November 1988  - 7 C :1 15/86 -, BVerwGE  80,
355-37j,  juris  Rn. 13 f.). Davon ausgenommen  ist die Klage eines Elürgers auf Er-

lass eines förmlichen  Gesetzes.  Deir Ansprauch eines Bürgers  auf Erlass eines förmli-

chen Gesetzes,  soweit  ein solcher  Anspruch  besteht,  kann nur vor den Verfassungsf
gerichten  durchgesetzt  werden  (BVerwG,  IJrteil vom 15  Januar  1987  -  BVerwG  3 C'

19.85  -, BVerwGE  75, 330, 334, juris  Rn. 33).

Hier haben die Kläger  nicht näher präzisiert,  welche  Maßnahmen  die E3undesregie-

rung ergreifen  Söll, um das Klimaschutzziel  2020 noch rechtzeitig  zu erreichen.  Sie

haben Förderprogramme,  Maßnahmen  im Bereiüh des Staates  und auch Selbstver-

pflichtungsabsprachen  mit der Industt'ie  erwähnt,  die keine  förmliche  Gesetzgebung

erfordern.  Allerdings  sieht das von aden Klägern  vorgelegte  Gutachten  des Fraunhof-

er föstituts  für Greenpeace  vom August  2018 als zentrale  Maßnahme  die Abschal-

tung von E3raunkohlekraftwerken  vor. Dies wäre ohne förmliches  Gesetz  kaum

durchsetzbar.  Die Einschränkung,  dass das Verwaltungsgericht  den Gesetzgeber

nicht zum Erlass  förmlicher  Gesetze  verpflichten  kann, führt  aber nicht insgesamt  zur

Unzulässigkeit  der Klage. Zu einem vergleichbaren  Ergebnis  kommt der Generalan-

walt  beim Obersten  Gerichtshüf  der Niederlande  (Hoge  Raad) in seiner  Stellung-

nahme vom 13. September  2C19 zur Klimaklage  von LJrgenda (ECLI: NL:PHR:2019:,

887;.AZ.:  19/OC)135, Rn. 5.43); auch dort können die Fachgerichte  den Gesetzgeber

riicht  zum Erlass  von Gesetzen  verpflichten,

Statthafte  Klageart  ist für sämtliche  Anträge  die allgemeine  Leistungsklage.  Die beiden

Hauptanträge  und der erste Hilfsantrag  sind auch hinreichend  bestimmt. Das Erfordernis

eines bestimmten  Klageantrags  ist in § 82 Abs. I Satz 2 VwGO als bloße Sollvorschrift

ausgestaltet;  ihm m'uss aber mit der Antragstellung  in der mündlichen  Vörhandlung  (§ 103

15
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Abs. 3 VwGO)  genügt  werden.  In einem  bestimmten  Antrag,  der aussich  selbst  heraus

verständlich @ein muss, sind Art und Umfang des begehrten Rechtsschutzes zu benen-

nen. Die Angabe  allein des Ziels  -  der Einhaltung  des nationalen  Klimaschutzpro-

gramms  2020  -  ist im vorliegenden  Fall angesichts  des GestaItungsspie)raums  der Re-

gierung  ausreichend  (vgl  BVerwG,  Llrteil vom 5. September  2013  -  7 C 2"1/12 -, BVerw-

. GE 147, 312-329,  juris  Rn. 54 -  55 zu Kiagen  auf Erlass  von LuftreinhaIteplänen).

A: Für die beiden  Hauptanträge  sind die Kföger  aber  nicht  klagebefugt.

l. Hinsichtlich  für  Individualkläger,  der Klägerzu  1) bis "13), wird nach ständiger  Recht-

sprechung  die in § 42 Abs. 2 VwGO  normierte  SachufeiIsvoraüssetzung  der  Klajebefug-

nis entsprechend  auch auf  die allgemeine  Leistungsklage  angewendet  (BVerwG,  Urteil

vom 5 September  2013 -  7 C 21/12  -, BVerwGE  147, 312-329,  juris  Rn. 18). Hiernach  ist

die Klage  nur dann  zulässig,  wenn  die Kläger  geltend  machen,  durch  ein Verwaitungs-

handeln  oder  dessen  Uriterlassung  in ihren Rechten  verletzt  zu sein. Erforderlich  aber
j

auch  hinreichend  ist, dass unter  Zugrundelegung  der Darlegungen  der Kläger  die Verlet-

zung eines subjektiv-öffentlichen  Rechts  möglich  erscheint  ;BVerwG,  Ur(eil vom 5. April

2€))6  -  'l C 3/15 -, BVerwGE  154,  328-35'1,  juris  Rn. 16). Daran  fehlt  es, wenn die von

den K1ä6ern geltend gemachte Rechtsposition offensichtlich und' eindeutig nach keiiner

Betrachtungsweise  bestehen  oder  ihnen  zustehen  kann (BVerwG,  urteil vom 19. Novem-

ber 2015  -  2 A 6/a13 -, BVerwGE  153, 246-254,  juris Rn. 15 m.wN.).  Die Klagebefugnis

ist'davon  abhängig,  dass sich die Kläger  auf  eine öffentIich-rechtliche  Norm stützen  kön-

nen, die nach dem in ihr enthaltenen  Entscheidungsprogramm  (zumindest  auch)  sie als

Dritte  schützt.  lnsoweit  ist entscheidend,  dass sich aus individu'a1isierenden  Tatbestands-

merkmalen  der Norm ein Personenkreis  entnehmen  lässt, der sich hinreichend  von der

Allgemeinheit.unterscheidet  (vgl  BVerwG,  urteil  vom 28. November  2007  -  6 C 42/0g -,

BVerwGE  130, 39-5ä,  juris F<n 4 4 zur  Verpflichtunqsklage,  qie einen Unterfall  der Leis-

tungsklage  bildet).

Erforderlich  ist damit  eföe öffentliöh-rechtliche  Norm oder  Rechtsgrundlage,  aus der sich

eine entsprechendffi Pflicht  der Elundesregierung  zum Handeln  ergeben  kann  Durch  die

Untätigkeit  der Beklagten  muss die \/erietzung  eines  subjektiv-öffentlichen  Rechts  möglich

sein. Das ist hier im Ergebnis  nicht  der  Fall.

'l. Die Kläger  zu 1) bis 13) können  ihr Begehren  nicht  auf den Beschluss  des Bundeskabi-

netts  vom 3. Dezember  2014  -  das Aktionsprogramm  Klimaschutz  2C)20 -  stützen.  Dieser

Kabinettsbeschluss-stel)t  eine politische  Absichtserklärung  dar, enthält  äber keine rechts-

verbindliche  Regelung  mit Außenwirkung,  auf :ie  sich die Kföger  berufen  könnten.  Zudem

16 -
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hat die Bundesregierung das Klimaschutzziel 2020 durch den mit Kabinettsbeschluss  vpm

9 Oktober 2'019 verabschiedeten Regierungsentwurf zum Bundes-Klimaschutzgeset:i  in
zulässiger  Weise  auf das Jahr  2023 hinausgeschoben.  .

a) Ein Kabinettsbeschluss  wird gemäß  § 24 Abs. 2 GOBReg  mit Stimmenmehrheit  be-  

s:,h1o4sen. -Dieser  Beschluss  bindet  die E3undesminister  uÖd stellt Binnenrecht  dar (vgl.

zum Aktionsprogramm  Klimaschutz  202p Wegener,  ZUR 20'19, 3, '9; Voland,  NVwZ

20")9, 4 ü4, 116-,,pofitische  Leitlinie"  -  und zum Klimaschutzplan  2050 Saurer,  NuR

2018,  58'1). Auch  die Geschäftsordnung  der Bundesregier'ung  Öelbst stel1t nur Regie-

rungsinnenrecht  dar u'nd berechtigt  und verpflichtet  als solchas  nur die Mitgiieder  der

Bundesregierung;  aas rechtlicjüe  Verhältnis  zu anderen  Bundesorganen  oder  zum

Bürger  betrifft  sie nicht  (BVerwG,  Urtöil  vom 1 3 Dezember  2018  -  7 C 1 9/"17 -,  juris
Rn. 30).

Aus dem Umstand, dass es sich um ein Aktionsprogr'amm  handelt,  lässat sich  für  eine

verbindliche  Außenwirkung  im Verhältnis  zum Elürger  nichts  herleiten.,  Das Aktions-

programm  ist spezifischen  Maßnahmfö  vorgelagert.  Die'Kläger'  sprechen  insoweit

von einer,,verwaltungsIenkenden'  HandIungsdirektive",  ohne  dass deutlich  wird,  wel-

che Rechtsfolgen  dies zeitigen  soll. Ein,,Plan"  oder,,Programm"ist  ke!ne einheitliche

, Rechtsform,  sondern  kann sehr  unterschiedliche  Gestalt  annehmen  (vgl. Saurer,

NVwZ  2017, 1574,  1578).  Bestimmte  pmweltrechtliche  Pläne  und Programme  unter-

liegffln gemäß  § 33 des Gesetzes  (lber  die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG)  '

einer  strategischen  lJmweltprüfung.  Darunter  fallen  beispielweise  Raumordnungs-

planunge-n,  Bauleitp)anungen,  Luftreinhaltepfäne  und AbfalIwirtschaftspläne.  Die

Rechtswirkungen dieser Pläne und Progr@mme  sind unterschiedlich. Gemeinsam isI
ihnen,  dass sie jeweils  -  anders  als däs Aktionsprogramm  Klimaschutz  -  auf  einer  a
geset,;41ichen Grundlage beru'hen, die auch Schlussfolgerungen für die'Rechtsver-
bindlichkeit  zulässt.

Kontext  und Wortlaut  des Aktionsprogramrns  Klimaschutz  2020  sprechen  gegen  eine

verbiridliche  Regelung  mit AußenwirkÜng.  Veröffentlicht  ist der Kabföettsbesch[uss in '

einer  bunten  Broschüre,  vom Bundesumweltministerium  (BMU) mit einqm Vorwort  der

damaligen  BundesumweItministerin  herausgegeben  und mit vielen Fotos, Abbildungen

und Tabellen  versehen.'  Die Gliederung  des Aktionsprogramms  benennt  als Hauptgliede-

rungspunkt,,ZentraIg  politische  Maßnahmen"  (Seite  24 bis 7'1). Zum Klimaschutzziel

2020 heißt  es wörtlich:,,Llnser  nächstes  Etappenziel  im Klimaschutz  ist es, die

Treibhausgas-Emissionen  bis 202C) um mindestens  40 Prozent.gegenüber  1!a90 zu

senken,  Damit  wollen  wir  die Basis  dafür  söhaffen,  auch die nachfo)genden  Zielset-
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zungen  för die Jahre  203C), 2040  und 2050  zu erreichen  und das europäische  Klima-

ziel  zu realisieren."  (S. 9) Die Verweridung  der '1. Person  Plural  passt zu einer  politi-

schen  Absichtserklärung,  wäre  aber  heutzutage  für  eine rechtsverbindliche  Regelung

des Staates  im Verhält'nis  zum Bürger  äußerst  ungewÖhnlich  (vgl. dägegen  die For-

mulierungen  von Klimazielen  in § 4 des Klimaschutzgesetzes  Baden-Württemberg

von 23  Juli 2013  und § 3 des Regierungsentwurfs  für  ein Bundes-KIimaschutzgesetz

vom 9. Oktober  2019).  -

Die KJäger  dringen  auch  mit öen weiteren  Argumenten  fÜr eine  rechtsverbindliföe

Außenwirkung  des Aktionsprogramms  Klimaschutz  2020  nicht  durch.

Die Kläger  berufen  sich auf  eine Seibstbindung  der  Verwaltung.  Diese  Rechtsfigur

führt  u.a. dazu,  dass  \/erwaItungsvorschriften,  die Binnenrecht  der Verwa1tung dar-

stellen,  eine  Außenwirkung  entfalten  k5nnen.  Sie beruht  auf  einer'Verwaltungsprax.is

im Verhältnis  zum Bürger,  auf die sich andere  Bürger  nach dem Gru,ndsatz  der

Gleichbehandlung  in Art. 3 GG berufen  können.  Außenwirkung  kommt  einer  internen

Regelung  nur mittelbar  'zu Qber die Verpflichtung  der Behörden  und Gerichte zur  Be-

achtung  von Art. 3 Abs  1 GG, wenn-und  soweit  sich  eine  der Richtlinie  entspre-

che,nde  BehÖrdenpraxis  tatsächlich  herausgebildet  hat (sog. Selbstbindung der  Ver-

waltung)  (BVerwG,  Urtei1 vom 15. November  2011 -  "I C 21/10  -, BVerwGE  14'1,

151-161,  juris  Rn. 15). Das Klimaschutzziel  2C)20 war  zwar  die Gründlage für zahlrei-

che Maßnahmen.der'Bundesregierung.  Eine' Verwaltungspraxis  unmittelbar  gegen-

über  dem Elürger, auf die sich die K(äger  nach  Art. 3 GG berufen  könnten,  ist aber

nicht  ersichtlich.

Eine  Außenwirkung  unter  dem Gesichtspunkt  des Vertrauensschutzes  kommt  nicht

in Betracht.  Vertrauensschutz  spielt  einö  wichtige  Rolle  etwa  in Fälleri  eirie7 unech-

ten Rückwirkung  von Gesetzen  und beim  Schutz  des Eigentums.  Vorauss@tzung  ist,

dass  der  Betroffene  im Vertrauen  auf  den Bestand  der Rechts1age  Vermö,gensdispo-

sitionen  getroffen  hat, die nunmehr  durch  ein,e Änderun@  der  R.echtslage'frustriert

werden  (vgl. BVerfG,  lJrteil  vom 6. Dezember  2016-1  BvR 2821/1  1-,  BVerfGE

143', 246-396,  juris  Rn. 372 zum  Atoföausstieg).  Die Kläger  haben  nicht  behauptet,

dass  sie Investitionen  im Vertrauen  auf  den Bestand  des Klimaschutzziels  2020  ge-

tfüigt  hätten.

Auch  aus der Wesentlichkeitstheorie  folgt  keine  Außenwirkung  des Kabinettsbe-

schlusses.  Die' Kläger  sind  'der Ansicht,  es hätte  einer  gesetzlichen  Festlegung  der

Klimaschutzziele  bedurft  (vgl. Saurer,  NuR 20'18, S81). Da dies nicht  geschehen  sei,

18 -



25/1112019 07:18VerwaltungsgerichtBerIin 9AX)+49 30 9014 8790 P.022/036

"18 -

erlange der Beschluss der Bund,esregierung,,verfassungsrechtliche  Bedeutung".  Diea
Wesentiichkeitstheorie  bzw. der Parlamentsvorbehalt  besagt,  dass im Bereich  der

untergesetzlichen  Normsetzung  wesentlich'e  F-ragen der Grundrechtsausübung  und

-eingriffe  durci7 das Parlament  seltjät  geregelt  werden  müssen  (vgl. BVerfG, Be-

schluss  vom 8. August  1.978 -  2 BvL 8/77 -, ElVerfGE 49, '89-147;  Leitsatz  2 - Kalkar
l), Rechtsfolge  ist, dass eine entsprechende  untergesetzliche  Norm wegen  Versto-

ßes gegen  den Vorbehalt  des Gesetzes  verfassungswidrig  ist  Die Schlussfolgerung,

dass ein entsprechender  Beschluss  der Bundesregierung  beim Verstoß  gegen  den

Parlamentsvorbehalt  verfassungsrechtIich  aufgewertet  würde, lässt sfü::h daraus  nicht
ziehen.

Schließlich  machen die Kläger  geltend,  dass das Klimaschutzziel  2020 der Bundes-

regierung  in einigen  Gesetzen  als Rechtfertigung  für Grundrechtseingriffe  diene  und

deshalb  Außenwirkung  haben müsse;  SO in § i3  g EnWG über die Still)egung  von'

BraunkohIekraftwerken.  Diese Regel,ung stellt  für die E3etreiber einen Grundrechts-

eingriff  dar. Dieser  ist aber bereits  durch den in Art. 20 a GG verfassungsrechtlich

verankerten  Klimasc'hutz  gerechtfertigt,  ohne dass es darauf  ankäme, ob' der Be-

schluss  der Bundesregierung  Außenwirkung  hat oder nicht. Nach Art. 20 a GG ist'

der Gesetzgeber  qärade  in Bezug auf 4as Nachhaltigkeitsprinzip  gehalten,  weitere
Reduktionen  beim Trsibhausgasausstoß  zu erreichen  (BVerfG,  Beschluss  vom 13,

März 20C)7-1  BvF 1/05 -, BVerfGE  118, 79-111,  juris Rn. 110).

b) Die Bundesregierung  hat darüber  hinaus  das Klimaschutzziel  2020 durch  den mit

Kabinettsbeschluss  vom 9. Oktober  20"19 verabschiedeten  Oegierungsentwurf  füm

Bundes-Klimaschutzgesetz  in zulässiger  Weise  auf das Jahr 2023 hinausgeschoben

Ein Kabinettsbeschluss  kann grundsätzlich  durch einen späteren  Käbinettsbeschluss

geändert  oder aufgehoben  werden  (actus  contrarius).  In der Begründung  des Regie-

rungsentwurfs  heißt es, dass Deutschland  das Klimaschutzziel  für 2020 deutlich  ver-

fehlen  wird. Der Zielwert  der 4C)%-Re'duzierung  gegenüber  'l 990 abett'ägt 750 Mio t

. C02-Äq.  (Aktionsprograrr';m  Klimaschutz  2020, S. 1l  ). Der Regierungsentwurf  des

Bundes-Klimaschufzgesetzes  sieht sektorspezifische  Reduzierungsziele  vor, die in

Anlage  2 zu § 4 (zu[ässige  Jahresemissionsmengen)  in einsr  Tabelle  nach Jahren

und Sektoren  aufgeschlÜsselt  sind. Zählt  man die verschiedenen  sektorbezogenen

Werte  zusammen,  so ergibt  sich für 2020 eine Gesamtmenge  von 813 Mio t C02-Äq.

und fÜr 2022 von 756 Mio t C02-Äq.  Dies bedeutet,  dass nach dem Regierungsent-

wurf  eine  Reduzierung  von 40 % erst 2023 erneicht  werden  SOII. Die Bundesregie-

rung  hai diesen  Umstand  nicht  gerade  offensiv  kommuniziert.  Der objektive  Erklä-

rungswert  der Tabelle  lässt aber  keine andere  Deutung  2L1. '
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2. Die Kläger  zu 1 ) bis 13) k!5nnen keinen  Anspruch  aus einer  Besinträchtigung  ihrer

Grundrechte  durch  einen  mittelbaren,  faktischen  Eingriff  des Staates  herleiten.  Als

Abwehrrechte  schützen  Grundrechte  vor  nicht  gerechtfertigten  Eingriffen  des Staa-

tes. Eine  Ver1etzung  von Art. 2 Abs.  2 Satz  1 und/oder  Art  14 Abs. "l GG setz't  dabei

einen  der Bundesrepublik'  Deutschland  zurechenbaren  Eingriff  voraus.  Zwar  ist der

Grundrechtsschutz  dabei  nicht  auf imperative  Eingriffe  beschränkt,  das heißt  auf

Maßnahmen,  die unmittelbar  und gezielt  (final)  durch  ein vom Staat  verfügtes  Ge-

oder  Verbot  zu einer  Verkürzung  grundrechtlich  geschützter  Interessen  führen.

Grundrechte  können  vielmehr  auch  bei mittelbaren  urid faktischeri  Beeinträchtigun-

gen betroffen  sein,  wenn  diese  in Zielsetzung  und,Wirkung  imperativen  Eingriffen

gleichkommen  (BVerfG,  Nichtannahrnebeschluss  vom 15. März  2018  -  2 BvR

137U13  -,  juris  Rn. 29 m.w.N.).  Hier  sind die TreibhausgaÖemissionen,  auch  soweit

sie von deutschem  Boden  aausgehen,  nicht.dem  Staat  zurechenbar.  fösoweit  gilt  für

den Klimaschutz,  was  das Bunde'sverfassungsgericht  zu den Waldschäden  entschie-

den hat: Die staatliche  Präventivkontrolle  der  mit dem Ausstor!i  von Luftschadstoffen

verbundenen  Techniknutzung  kann  nicht  als 'Ankriüpfungspunkt  für  eine  eingriffs-

rechtliche  Mitverantwortung  des Staates  für  die Folgen  der  allgemeinen  Luftverun-

reinigung  dienen  (BVerfG,  Kammerbeschluss  vom 26  Mai "1998-1  BvR 4 80/88  -,

juris  Rn.  'l 7).

Die Ansicht  der Kläger,  die Abgrenzunq  zwisföen  grundrechtlicher  Abwehrdimension

und grundrechtlicher  Schutzdimension  sei nur zum  Teil  geklärt,  führt  nicht  weiter.  Die

Kläger  berufen  s!ch, auf  die Entscheidung  des Bundesverfassungsgerichts  zum Kern-

kraftwerk  Mühlheim-Kärlich.  Danach  übernimmt  der Staat  eine  eigene  Mitverantwor-

tung  'für  die Gefährdungen  durch  die friedlich.e  Nutzung  der Atomenergie  (BVerfG,

Beschtuss  vom 20. Dezember  1979-1  BvR 3F'5177 -, BVerfGE  53, 30-96,  juris  R'n.

54). Diese  Entscheidung  beiieht  sich ausdrCicklich  auf  die Besonderheiten  des Atom-

rechts  und ist fast  zwei  Jahrzehnte  äfter  als die WaIdschadens-Entscheidung.  In der

von den Klägern  zitierten  Entscheidung  zur. Sta €ionierung  US-amerikanischer  Atöm-

waffen  auf  dem Fliegerhorst  Büchel  prÜft das Bundesverfassungsgericht  sowohl  ei-

nen faktischen  Eingriff  als auch  eine Schutzpflicht  des Staates  und verneint  beides

(BVerfG,  Nichtannahmebeschluss  vom 15  März  2€)18 -  2 BvR 1371/13  -,  juris  Rn.

29, 31f.).  Schließlich  verweisen  die Kläger  auf  ein stattgebendes  Urteil  des Ober-

verwaltungsgerichts  Münster  zur  Nutzung  der  Air  Base  Ramstein  für  bewaffriete  US-

Dohneneinsätze  im Jemen.  Diese  Entscheidung  verneint  einen  Eingriff  des deut-

schen  Staates  (Urteil  vom 19. März  20j9  -  4 A '1361/15  -, juris  Rn. 134)'und  stützt

sich  auf  die Schutzpflicht  des Staates  aus Art  2 Abs.  2 GG (ebenda  Rn. 182).  An-
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sätze  für eine erweiterte  Auslegung  des dem Staat  zurechenb'aren  Eingriffs  sind

nicht erkennbar.  Die dogmatisch bedeutsarne  Unterscheidung  zwisctien  Eingriffen  in
Grundrechte,  die einer Rechtfsrtigung  bedÜrfen, und grundrechtlich  begründeten
Schutzpflichten  des Staates  würde  ansonsten  verwischt.

3. 64ch  a'us den grundrechtlichen  Schutzpflichten  des Staates  fofgt nicht die Mög-

lichkeit,  dass die Kläger  zu I ) bis 13) fö ihren Grundrechten  verletzt  sein könnten.

Sie haben nicht hinreichend  substantiiert  dargelegt,  dass der Staat das verfass'ungs-

rechtlidh  gebotene  Mindestmaß  an Klimaschutz  unterschritten  haben könnte.

Nach der Rechtsprechung  des Bundesverfassungsgerichts  sind Grundrechte  ntcht

nur Abwe5rrechte  gegeri  Eingriffe  des Staates,  sondern  erzeugen  in ihrem objektiven

Gehalt  auch Schutzpflichten  des Staates.  Die öffentliche  Gewalt  ist verpflichtöt,  die

grundrechtlich  geschÜtzten  Rechtsgüter  gegen Beeinträchtigungen  insbesondere

durch private Dritte zu schützen.  Darüber  hinaus  wird eine Schutzpflicht  auch befür-

wortet,  wenn sich sonstige  Gefahren  wie etwa Naturgewalten  nur mit staatlicher  Hilfe

abwehren  lassen (BVerfG,  NichtannahrnebeschIuss  vom 4. September  2008 -  2 BvR

17g0/03  -, juris Rn. 36 m.w.N.).  Die öffentliche  Gewalt  muss sich,schützend  und

fördernd  vor die Grundrechte"  stellen  (E3VerfG, L)rteil vom 25. Februar  1975-1  BvF

1174 -, BVerfGE  39, 1-95, juris Rn. 153, Schwangerschaftsabbruch  l).

Die Kläger  zu I ) bis 9) und Il  ) bis 13) berufen  sich a&f den Schutz  der kÖrperlichen

Unversehrthsit  in Art. 2 Abs. 2 Satz 1' GG. Sie haben aufgrund  des Klimawandels

keine akuten Beschwerden,  fürchten  aber langfristige  Gesundheitsgefahren  insbe-

sondere  durch  häufigere  Hitzeperioden.  Zwar liegen bloße Gru'ndrechtsgefährdungen

im Allgemeinen  noch im Vorfeld  verfassungsrechtIich  relevanter  Grundrechtsbeein-

trächtigungen.  Sie können  jedoch  unter  besonderen  Voraussetzungen  Grundrechts-

verietzungen  gleichzuachten  sein (BVerfG,  Beschluss  vom "19. Juni "1979 -  2 BvR

1C16C)/78 -, BVerfGE  51, 324-351,  juris Rn. 72). Eine auf Grundrechtsgefährdungen

bezügene  Risikovorsorge  kann von der Schutzpflicht  der staatlichen  Organe  umfasst

werden  (BVerfG,  Beschluss  vom 14. Januar  1981 - I BvR 6j2/72  -, BVerfGE  66,

54-87, juris Rn 60).

Das  Eigentum  an den Iandwirtschaft(ichen  Betrieben  fällt in den Schutzbereich  des

Art. 14 Abs. 1 GG. Das Recht am eingerichteten  und ausgeübten  Gewerbebetrieb  im

Rahmen  der Berufsfreiheit  in Art. 12 GG spielt  neben Art  14 GG keine eigenständi-

ge Rolle.  Erfasst  ist nur der konkrete  Bestand  an Rechten  und Gaütern; bloße um-

satz-  und Gewinnchancen  oder tatsächliche  Gegebenheiten  werden.demgegenüber
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auch  unter  dem Gesichtspunkt  des eingerichteten  und ausgeübten  Gewerbebetriebs

nicht  von der Eigentumsgarantie  erfasst (BVerfG, Urteil vom 6. Deze@ber  2016-1

BvR 2821/1  1-,  BVerfGE  143,  246-396,  juris  Rn. 240). Die Kinder  und Erben  der

derzeitigen  Betriebsinhaber  -  die Kläger  zu 3) bis 6), 12) und 13) -  können  sich  da-

gegen  nicht  auf  Art. 14 Abs. 1 GG berufen.  Art 14 Abs. 5 GG schützt  nur  Rechtsposi-

tionen,  die einerri  Rechtssubjekt  bereits  zustehen  (BVerfG,  Beschluss  vom 22. Janu-

ar 1997  -  2 BvR I 9'1 5/91 -, BVerfGE  95, 173-188,  juris  Rn. 66).

Es kann  dahingestellt  bleiben,  ob die Kläger  die erforderliche  unmittelbare  Betroffen-

heit  durch  das Handeln  und/oder  Unterlassen  der Bundesregierung  hinreichend  dar-

gelegt  haben.  Das Europäische  Gericht  erster  Instanz  (EuG)  hat eine Klimaklage

gegen'das  E;U-Parlament  und den Rat wegen  fehlender  Klagebefugnis  gemäß  Art.

263 Abs.  4 AEUV  abgewiesen  (Urteil  vom 8. Mai 2019'-  T-330/'18  -, Rn. 50). Jedes

Individuum  sei auf  die eine  oder  andere  Weise  vom Klimawandel  betroffen.  Der Um-

stand,  dass  sich der Klimawandel  für  einzelne  Personen  anders  auswirkön  könne  als

für  andere,  begründe  keine  Klagebefugnis  gegen  allgemein  anwendbare  Maßnah-

men (dazu  kritisch  Winter,  ZuR  2C)19, 259, 266 ff.).  Auch  das Bundesverfassungsge-

richt  hat im Nichtannahrn,ebeschIuss  zur Station'ierung  LIS-amerikanischerAtomwaf-

fen die unmittelbare  8etrofferiheit  verneint.  Die Beschwerdeführerin  u'nterscheide

sich insoweit  nicht  von der  unübersch'aubar  großen  Zahl  von  Anwohnern;  ges,ell-

schaftliches  Engagement  führe  nicht  zu einer  (verfassungs-)rechflichen  Pri'viiegie-

' rung  bei.der  D.urchsetzung  der eigenen  lnteressen  (BVerfG,  NichtannahmebeschIuss

Vom  5 5. 'März  2018  -  2 BvR 1 371/13  -,  juris  Rn. 47).

(m <rorliegenden  Fall untersc'heiden  sich die Kläger  zu I ) bis 9) und 41 ) bis 13) hin-

sichtlich  der  geltend  gemachten  Gesundheitögefahren  nicht  von der  übrigen  Bevölke-

rung. Demgegenüber,  werden  die )nhaber  der  drei.Betriebe  mit ökologischer  Land-

wirtschaft  in besonderer:Weise  vom Klimawandei  in Mitleidenschaft  gezogen.  Ailein

der Umstand,  dass  eine sehr  große  Zahl  von Personen  von den Auswirkungen  des

Klimaiandels  betroffen  ist, sch1ießt  eine  ind'iyiduelle  Betroffenheit nicht von vorne-

herein  gus  .

Dahingestellt  bleiben  kann  ferner  die Frage,  ob die Kläger  die Kausalität  zwischen

dem Unterlassen  weitergehender  Maßnahmen  des Klimaschutzes  durch  die Bundes-

regierung  und ein,er Beeinträchtigupg  der  grundrechtlich  geschützten  Pos!tion der

Kläger  hinreichend  darpelegt  haben.  In Deutschland  lebt etwa  1,1 % der  Erdbevölke-

rung  und von hier  gehen  etwa  2 o/o der  weltweiten  Treibhausgasemissionen  aus (vgl.

Rahmstorf,  Emissionsbudget,  Spiegel-onl.ine  vom 20. Okföber  2019).  Der Prozen.t-
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satz, um den das Klimaschutzziel 2020 verfehlt wird, hat einen vergleichsweise ge-

ringen Anteil ari den j=hrlichen Emissionen. Gleichwohl steht der Staat in einer  ge-

meinsamen, aber untergchiedlichen Verantwortlichkeit  für die Abschwächung  des

Klimawandels (vgl..Art. 2 Abs. 2 des Übereinkommens von Paris). Ein Vertragsstaat

kann sich der eigenen \/erantyvortung nicht durch den Hinweis auf die Treibhaus-  '

gasemissionen in anderen Staaten entziehen. Ein lndividualrechtsschutz  in Bezug

auf den Klimaschutz ist nur denkbar, wenn die Anforderungen an die Kausalität zwi-

schen den unterlassenen nationalen Maßnahmen des Klimaschutzes  und der  Aus-

wirkungeri auf die gsschützten'Rechtspositiorien  der Betroffenen nicht überspannt

werden.

Dahingestsllt  bleiben kann schließlich die Frage, ob sich Kläger irri Rahmen ihrer

Grundrecht'e auf Art. 20 a GG berufen können (ausdrücklich  offen  gelassen  in'

BVerfG, NichtannahmebeschIuss' vom 10.- November 2009 - I BvR "i "I 78/07  -,

Schacht Konrad, juris Rn. 32). Nach Art. 20 a GG schützt der Sjaat auch  in Verant-

wortung für die künftigen Generationen die natürlichen Le,benasgrundlagen. Hierzu  

zählt auch der Klimaschutz (B\/erfG, Beschluss vom 13. März  2007-1  BvF 1/05  -,i
BVerfGE 15 8, 79-111, Rn. 110). Der Staat muss insoweit ein geeignetes  und wirk-.

sames Schutzkonzept entwickeln (Cpllies, ZUR  20'19, 385, 386 'unter  Hinweis  auf

das Untermaßverbot). Wird die Berufüng auf'Art. 20 a GG im Rahmen der Grund-

rechie zugelassen, so wäre der Klimaschutz nicht allein obj,ektiv-rechtlich geboten,

sondern würde auch grundrechtlich verankert (vgl. die von den Klägern zitierte Erklä-

rung vom 19. September 2019, Office ofthe High Commissionerfor,Human Rights, Five

UN human rights treaty büdies  issue a joint statement on human  rights and ctimBiB

change).

In der Literatur wird die füffassung  vertreten, das Begehren der Kföger liefe auf ei-

nen gerichtlich durchzusetzenden  Anspruch auf Sicherung konstanter klima'iischer

Rahmenbedingungen hinaus, den die Beklagte ohnehin nicht gewährleisten könne

(Wegener, ZUR 2019, 3, 9). Einen solchen Anspruch kann es in der Tat nicht geben.

Nach Einschätzung der Kammer beschränkt sich das Anliegen der Kläger allerdings

allein darauf, dass die Bundesregierung auf der Grundlage der grundrechtlichen

Schutzpfliachten verurteilt werden soll, das setbst gesteckte Klimaschutzziel 2020

noch fristgerecht  zu erreichen.

Dem Gesetzgeber  wie der vollziehenden  Gewalt  kommt  bei der Erfüllung  der grund-

rechtlichen  Schutzprlichten ein weiter  Einschätzungs-,  Wertungs-  und Gestaltungs-
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beireich  zu, der auch  Raum lässt, etwa konkurrierende  öffentliche  und private  Inte-

ressen  zu beo'raücksichtigen. Diese  weite  Gestaltungsfreiheit  kann von den Gerichten

je nach  Eigenart  des in Fe@de stehen'den  Sachbereichs,  den Mt5g1ichkeiten, sich ein

hinreichend  sicheres  Urteil  zu bilden  und der Bedeutung  der auf dem Spiel stehen-

den  Rechtsgüter  nur in beg'renztem  Umfang  überprüft  werder'i. Der mit einer  solchen

Schutzpflicht  verbundene  grundrechtliche  Anspruch  ist im Blick auf' diese Gestal-

tungsfreiheit  nur darauf  gerichtet,  dass die öffentliche  Gewalt  Vorkehrungen  zum

Schutze  des Grundrechts  trifft, die nicht gänzlich  ungeeignet  oder  völlig unzuläng1ich

sind  (BVerfG,  Beschluss  vom 29. Oktober  '1987 ' -  2 BvR 624/83  -, BVerfGE  77, I 70'-

240,  juris  Rn. 101 ), Soweit  sich nicht in' seltenen  Ausnahmefällen  der Verfassung

eine  konkrete  Schutzpflicht  entnehmen  lässt, d'ie zu einem bestimmten  Tätigwerden

zwingt,  bleibt  die Aufstellung  und normative  Umsetzung  eines Schutzkonzepts  dem

Gesetzgeber  als dem dafÜr zuständigen  staatlichen  Organ überlassen  (BVerfG,  Ur-

teil vom  30. Juli 2008 - 'l BvR Ä262/07  -, BVerfGE  121, 317-388,  juris  Rn. 12 €)).

Der  Staat  muss  zur Erfüllung  seiner  Schutzpflichi  allerdings  ausreichende  Maßnah-

men  normativer  und tatsächlicher  Art ergreifen,  die dazu fÜhren, dass ein -  unter

Berücksichtigung  entgegenstehender  Rechtsgüter  -  angemessener  und als solcher

wirksamer  Schutz  erreicht  wird (Untermaßverbot).  Die Vorkehrungen, die der Ge-

setzgeber  trifft,  müssen  für einen angemessenen  und wirksamen  Schutz ausreichend

sein und zudem  auf sorgfältigen  Tatsachenermittlungen  und vertretbaren  Einschfü-

zungen  beruhen  (B\jerfG,  Urteil vom 28. Mai 1993  -  2 BvF 2/90 -, BVerfGE  88, 20S-

366, Schwangerschaftsabbruch  lI, juris  Rn. 166).  .

Das Bundesverfassungsgericht  wendet  beide Maßstäbe  -  einen weitfö  Einschät-

zungs-,  Wertungä-  und GestaItungsspielraum  einerseits  tjnd das Unterma(3verbot

andererseits  -  nebeneinander  an. Es greift  ein, wenn die Staatsgewalt  die Schutz-

pflicht  evident  verletzt.  Hinsichtlich  des Untermaßverbotes  prüft  das Gericht,  ob die

Staatsgewalt  ihren EinschätzungsspieIraum  vertn@tbar gehandhabt  hat (BVerfG,  Be-

schfüss  vom 4. Mai 20a) 'l - I BvR I 502/08  -, Fluglärm,  juris  Rn 38).

Die Kläger  müssen  die Verletzung  der Schutzpflicht  zur Begründung  ihrer  Klagebe-

fugnis  nach  § 42 Afü  2 VwGO  schlÜssig  dariegen  (BVerwG,  Urteil  vom 5. April  2C)16

-1  C 3/"15 -, BVerwGE  154, 328-351,  juris  Rn. 23)..[)ies  stellt  eine hohe HÜrde für

dte Annahme  der  Klagebefugnis  dar (anderer  Ansicht  offenbar  Voland,  NVwZ  2019,

114,  117).
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Nach diesen Maßstäben haben die Kläger eine Verletzung der  grundrecht1ichen

Schutzpflicht der Bundesregierung zum Klimaschutz nicht schlüssig dargelegt.  Die

bisherigen Maßnahmen des K13rnaschutzes sirid nicht gänzlich ungeeignet  oder  ve511ig

unzulänglich. Auch das unterma(3verbot ist nicht evident verletzt. Das Klimaschutz-

ziel 2020 stellt nicht das verfassungsrechtlich  gebotene Mindestmaßan  Klimaschutz

dar.
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hat der  Weltklimarat  (IPCC)  für  die entwickeltÖn  Staaten  als Gruppe,,nach  den meis-

ten Interpretationen  des Pririzips  der  Gerechtigkeit"  (,,under  most  equity  interpreta-

tions")  eine  signifikante,  Reduzierung  der Emissionen  bis 2020 um 10 % bis 40 %

gegenÜber  1990,empfoh1en  (Contribution  of Working  Group  Ill to the Fourth  Asses-

sment Repor3of IPCC, S. 90). Bei der UN-Klimakonferenz in Bali 2007 wurde ein

Aktionsplan  verabschiedet,  in dem die Empfehlung,  dass  die Industriestaaten  ihre

Treibhausgasemissionen  bis 2020  um IO % bis 40 % reduzierön  sollten,  übernom-

mfö wurde  (Wikipedia,  Bali Road Map).  Das Klimaschutzziel  2020  mit einer  Reduzie-

rung  von 40 % gegenüber  1990  stellt  damit  im internationalen  Vergleich  ein ambitio-

niertes  Ziel am oberen  Ende  der Empfehlungen  dar. Die Auffössung  der Kläger,  Ös

handle  sich dabei  um das verfassungsre'chtlich  gebotene  Minimum,  ist vor  diesem

Hintergrund nur schwer nachvollziehbar. Aufö wenn Deutschlang0 bis 2p20 eine Re-

duzierung  nur um 32 % erreichen  sülite  und die Reduzierung  um 40 % sich um drei

oder  fünf  Jahre  verzögern  sollte,  so ist auch  damit  das verfassungsrechtIich  zwin-  -

gende  Mindestmaß  an Klirnaschutz  nicht  evident  unferschritten.  Die Bundesregie-

rung  ist nicht  völlig  uritätig  geb1ieben.  Sie hat, wie die Kläger  selbst  einräumen,

Maßnahmen  aus dem Aktionsprogramm  Klimaschutz  202Ö umgesetzt  und hat in die-

sem Jahr  zahlreiche  weitere  Maßnahmen  auf  den Weg gebracht,  um daö Klima;iel

einer  Reduzierung  um 55 % gegenüber  1990  bis 2030  zu erreichen.

Die Kläger  stützen  ihre Ansicht,  dass  das K1iinaschutzziel  2020  das verfassungs-

rechtlich  gebotene  Minimum  an Klimaschutz  darstelle,  auf  neuere  wissenschaftliche  '

Erkenntnisse.  'Die  Frage,  wieweit  der  GestaItungsspielraum  der Bundesregierung

reicht  und ab wann  Öas Untermaßverbot  eindeutig  weitere  Maßnahmen  erfordert,  ist

eine  Rechtsfrage,  die die Gerichte  unter  Anyendung  verfassungsrechtlicher  Maßstä-

be zu entscheiden  haben.  Diese  rechtliche  Frage  lässt  sich auch in Bezug  auf  den

Klimaschutz  nicht  durch  Einholung  von  Sachverständigengtjtachten  klären,  die allein

dazu  dienen  können,  Tatsachen  aufzuklären.  Der Weltklimarat  (IPCC)  gibt  das glo-

bale  C02-Restbudgef  in seinem  Sonderbericht  vom 8. Oktober  2018  mit 800 Giga-

tonnen  an, wenn  das 1,75-Grad-Zie1  (bezÜgli'ch  der  mittleren  globalen  Oberflächen-

temperatur)  mit 67 % Wahrscheinlichkeit  erreicht  werden  soll (vgl. dazu  Art. 2 Abs.  4

a) des Übereinkommens  von Paris).  Dieses  Emissionsbudget  ergibt  sich  aus dem

Umstand,  dass  ein annähernd  linearer  Zusammenhang  zwischen  der  kumulierten

Gesamtmenge  an emittierten  T?eibhausgasep  und der dadurch  verursachen  Tem:e-

raturerhöhung  besteht.  Nach  Angaben  des Sachverätändigenrats  für Umweltfrageri

(SRU)  in einem  offenen  Brief  ar'i das Klimakabinett  vom 16. September  2019  fotgt

daraus  fÜr Deutschland  unter  Vernach1ässigung  der historisohen  Emissionen  und bei
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gleichmäßiger Aufteilung auf die Weltbevölkerung ein verbleibendes nationales Koh-

lenstoffbudget von 6.600 Miliionen Tpnnen C02 ab 2020. E3ei fortdauernden Emissi-

onen auf heutigem Niveau wäre dieses Budget in weniger als 9 Jahren  (2028)  ver-

braucht, bei einer linearen Reduktion nach etwas mehr als "17 Jahren (2037).  'Die

Kläger haben hierzu eine Berechnung vorgelegt, die unter www.paris-equity-  

ch.eck.org, equity map abrufbar ist; Diese sol'l. deutlich machen, dass das 40 %-Ziel  '

fÜr 2020 für das globale 8udget das untermaß darstelle. Dte verschiedenen Vertei-

lungsmethoden seien mit dem Übereinkommen von Paris kompatibel  und fänden

sich auch im 5 Sachstandsbericht  des Weltklimarates (IPCC). e)er,,VerteiIungsaIgo-

rithmus" habe einen peer review durchlaufen. Die Kläger messen dieser Berechnung

eine höhere wissenschaftliche Stringenz und Verbindlichkeit  zu, als ihr in Bezug,auf

die Elestimmung des verfassungsrechtIich  gebotenen Mindestmaßes an Klimaschutz

für die verbleibenden 14 Münate bis Ende 2020 zukommt. Die Frage der Verteilung

des globalen C02-Restbudgets  ist nicht Gegenstand deskriptiver Naturwissenschaft,

Öondern es geht um einen normativen' und ethischen Diskurs zu 'Fragen  der Gerech-

tigkeit und Billigkeit (equity) und um das Thema eines wichtigen politisch'en Verhand-

lungsprozesses. Es spricht viel adafür, das weltweit verbleibende C02-Restbudget  '

zumindest gleichmäßig pro Kopf der Weltbevölkerung aufzuteilen. Soweit  ersichtlich,

gibt es aber bislang weltweit wühl  keirten einzigen Industriestaat, der sich daran  hält.

Und es steht dem angerufenen Verwaltungsgericht  unter Beachtung  des Gestal-

tungs- und EinschätzungsspieIraums der Exekutive nichtzu, diesen  Maßstab  der

Bundesregierung als zwingendes und verpflichtendes Mindestmaß an Klimaschutz

vorzuschreiben,

Dieses  Ergebnis  wird  auch unter  Berücksichtigung  der  Europäischen  Menschen-

rechtskonventiüö  (EMRK)  nicht  in Frage  gestellt.  Der  Konventionstext  und die Recht-

sprechung  des Eurüpäischen  Gärichtshofs  für Menschenrechte  (EGMR)  dienen  auf

der Ebene  des Verfassungsrechts  als,AuslegungshiIfen  für  die Bestimmung  von In-

halt  und Reichweite  von Grundrechten  und rechtsstaatlichen  Grundsätzen  des

Grundgesetzes  (BVerfG,  Beschluss  vom 26. März  1987  -  2 BvR 589/79  -, BVerfGE

74, 358-380,.juris  Rn. 35; stRspr).  Nach der ständigen  Rechtsprechung  des EGMR

erfasst  Art. 2 EMRK  die positive  Verpflichtung  des Sfaates,  angemessene  Maßnah-

men zu treffen,  um das Leben  der Peöünen  unter  seiner  Hoheitsgewalt  zu schützen

(EGMR  (l. Sektion),  Urteil  vom 28. Februar  2012  - 1 7423/05,  20534/05,  20678/05,

23263/05,  24283A05,  35673/05  -, Kolyadenko/Russ1ar»d,  Rn. "151, deutsche  Überset-

zung  in NVwZ  2013,  993). Wo e'in Konventionsstaat  praktische  Schutzmaßnahmen

eygreifen muss, hat er bei ihrer Wahl @ach ständiger Rechtsprechung des Gerichts-
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hofs  grundsätzlich  einen  Ermessensspielraum  (,,a wide  margin  of appreciation").  In-

soweit  darr  den Behördenkeine  unmögliche  oder  unverhältnisrnäßige  Bürde  aufer-

legt  werden  (ebenda,  Rn. 160).  Das niederländische  Berufungsgericht  in der Rechts-

sache  Urgenda  hat sein  s,tattgebendes  Urteil  vom 9. Oktober  2018  hierauf  gestützt.

Äus den tJrjeilsgründen  lässt  sich  entgegen  der  Ansicht  der Kläger  aber  nicht.  ent-

nehmen,  wie der  Begriff  des weiten  Ermessensspieiraurns  näher  zu definieren  ist.
I

Das Ergebnis  -  eine  Verurteilung  zu einer  Reduzierung  von 25 o/i bis 2020  -  liegt

unter  dem Wert  von 32 %, der  in Deutschland  2020  voraussichtlich  erreicht  wird.  Es

gibt  keinen  Hinweis  darauf,  dass  der  E,rmessensspielraum  riach  der  Rechtsprechung

des EGMR  enger  zu verstehen  ist als 'nach der Rechtsprechung  des Bundesverfas-

sungsgprichts  zu den grundrechtlichen  Schutzpflichten.  Dessen  Rechtsprechung

erscheint  dogmatisch  ausgefeiiter  und steht  nicht  in Widerspruch'  zur  Rechtspre-

chung  des EGMR.

ll. Auch  der Kläger  zu "14) ist hinsichtlich  der  beiden  Hauptaanträge  nicht  klagebefugt.'

Es ergibt  sich keine  Verbandsklagebefugnis  aus dem Umwelt-RechtsbeheIfsgesetz.

Greenpeace  ist' keine  nach  § 3 UmwRG  anerkannte  Vereinigung  und die Klage  be-

trifft  keinen  der  in § I Abs. 1 UmwRG  genannten  Klagegegenstände.

.Es besteht  auch  kein so gena.nntes  prokuratorisches  Klagerecht.  Das Bundesverwal-

tungsgericht  hat diese  Rechtsfigur  geschaffe'n,  wei1 die durch  A'rt  ä Abs.  3 Aarhus-

Konvention  gestellten  Anforderungen  hfösichtlich  des Zugangs  von Umwe)tverbän-

den zu verwaltungsbehördlichen  sowie  gerichtlichen  Verfahren  zum Zöitpunkt  der,

Entscheidung  durch  den 'riationalen  Gesetzgeber  noch  nicht  umgesetzt  waren  (vgl.

BVerwG,  Urteil  vom 5. September  20'13 -  7 C 21/12  -, juris  Rn  31, 34 f., 48). Ein

prokuratorisches  Klagerecht  eines  Umweltverbands  setzt  voraus,  dass  einer  natÜrli-

chen'Person  hinsichtlich  der  betroffenen'Entscheidung  ein Klagerecht  zukommt,'  et-

waige  einschfögige  Normen  ihr  a)so ein subjektives  Recht  vermitteln  (vgl. BVerwG,a

Urteile vom 5. September  2fü3  -  7 C 21/12  -, juris  Rn. 41, vom 12. November  2014

- 4 C 34/13  -, juris  Rn. 23 und vom 4 8. Dezember  2C)'i 4 -  4. C 35/13  -, juris  Rn. 57).

Das ist in E3ezug auf  die beiden  Hauptanträge,  wie  oben  dargestellt,  nicht  der  Fall.

Eine  direkte  Berufung  auf  Art  9 Abs.  3 der  Aarhqs-Konvention  scheidet  aus, weil

diese  Vorschrift  nicht  unmitte(bar  anwendbar  ist (BVerwG,  lJrteil  vom 5. September

2013  -  7 C 21/12  -, BVerwGE  147,  312-329,  juris  Rn. 24 unter  \/erweis  auf  den

EuGH, Urte.il Vom 8. März 2C)1 'l - C 240/!08 -).
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Treibhausgasemissionen  des  betreffenden  Mitgliedstaates  im Jahr  2005  verwenden.

Erst  wpnrr  die Treibhausgasemissionen  eines  Mitgliedstaates  unter  BerÜcksichtigung

dieser  Spie)räume  die  jähriichen  Emissionszuweisurigen  übersteigen,  sieht  Art.  7

Abhilfemaßnahmen  unter  Beteiligung  des  Ausschusses  zum  Klimawandel  (Art. 13

Abs  1) vor.

Die Entscheidung  richtet  sich  gemäß  Art. 18 an die Mitgliedstaaten.  Gleichwohl  ist es

unter  bestimmten  Voraussetzungen  denkbar,'  tjass  Umweltverbände  oder  einzelne

Bürger  die Einhaltung  dieser  objektiven  Norm  des Eu-Umweltrechts  einklagen  kön-

nen,  wie  die'  Rechtsprechung  des  EuGH  zur  unmaittelbaren Wirkung  von  Richt)inifö

zeigt  (vgl'. EuGH,  Urteil  vom  26. Februar  1 Ö86 -  Rs  1 52/84  -,  Slg. 1986,  723  -

Marshall).  Dies  setzt  aber  eine  unbedingte  Vföpflichtung  des Mitgliedstaates  voraus.

Da die Bek.lagte  ihre  Verpflichtung  aiis  Art.  3 Abs.  ü i.Vm.  Anhang  Il der  Lastentei-

lungsentscheidung  auch  durch  Verrechnung  mit  Vorjahren  oder  durch  Zukauf  über-

sctrüssiger  Emissionszuweisungen  von  anderen  Mitgliedstaaten  erfüllen  kann,

kommt  eine  Verurteilung  der  Bundösregierung  zu zusätzlichen  Maßnahmen  im eige-

nen Land  nicht  in Betracht.

1

Deptschland  gehört  zu den Ländern,  die das 2020-K1imazie1  ft.tr die Nicht-ETS-

Sektoren  ohne  zusätzliche  Maßnahrnen  voraussichtlich  nicht  erreichen  werden

(BMLl,  Klimaschutz  iri Zahlen  2018,  S. 23).  Die  Emissionen  sind  in üeutschland  bis

2C)17 lediglich  um 3 o/o gesunken  (Regierungsentwurf  für  ein E3undes-

Klimaschutzgesetz  vom  9. Oktober  2019,  A. Problem  und Ziel).  Allerdings  hat

Deutschland  seine  Verpflichtungen  aus  der  Lastentei1ungsentscheidung  nach  Anga-

ben der  EU-Kommission  bis einschließlich  2016  erfüllt  (EU-Kommission,  European

' Union  Transaötion  Log, ESD  Compliance  Dashboard).  Die Jah'?e 2017  und 2018  sind

auf  EU-Ebene  noch  nicht  abgerechnet.  Auf  Anfrage  des  Ge?ichts  hat  die Beklagte

mitgeteilt,  sie gehe  davon  aus,  dass  ein Verstoß  gegen  die Lastenteilungsentschei-

dung  durch  Ankauf  von  Emisdionszuweisungen  gernäß  Art. 3 Abs.  4 oder  5 und/oder

Art:  5 der  Entscheidung  vermieden  werden  könne,  falls  die Minderungsziele  nicht

erreicht  wÜrden.  In der  mÜndlichen  Verhandlung  zeigten  sich  die Vertreter  des  Bun-

desumweltministeriums  erstaunlich  uninformiert  über  die Daten  zu den  Jahren  20'17

und  2018.  Daraufhin  stellten  die Kläger  sinngernäß  einen  Beweisantrag,  durch  Sach-

versföndigengutachten  festzustellen,  dass  Deutschland  seine  Verpflichtungen  aus

der  LastenteiIungsentscheidung  ab 2017  m5g1icherweise  auch  durch  Zukauf  von

Emissionsberechtigungen  nicht  wird  einhalten  können  Die Kammer  hat  den  Beweis-

antrag  mit  der  Begründung  abgelehnt,  dass  die Entscheidung  keine  unmittelbar  an-
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wendbare unbedingte Verpflichtung zu einer bestimmten Ve,rringerung  der  Treib-

hausgasemissionen im eigenen Land snthält. Anderenfa)ls würde  eine  \/erurteilung

der Bekfagten im Ergebnis davon abhängen, ob es der Bundesregierung  gelingt,

ausreichend Emissionsberschtigungen von anderen Mitgliedstaaten  zu erwerben,

was sich erst mit einer Ze.itverzögerung von etwa zwei Jahren  endgültig  feststellen

lässt.

Soweit  die 'Kföger  geltend machen,  die LastenteiIungsentsche,idung  enthalte  neben

der Erfülgspflicht  eine VerhaJtenspflicht  und verlange  eine kontinuierliche  Reduzie-

rung der  Treibhausgasemissionen,  führt  dies  zu keinem  anderen  Ergebnis  Die Spiel-

räume,  dm die Entscheidung  den Mitgliedstaaten  einräumt,  gelten  auch in zeitlicher

Hinsicht,  wenn  beispielsweise  die Anre'chnung  von Überschüssen,inaFotgejahren

unbegrenzt  zugelassen  wird. Entgegen  der E3ehauptung  der Kläger  ist Deutschland

seit  20a17 nicht  völlig  untätig  gebiieberq,  wie das,,Klimapaket"  aus diesem  Herbst

zeigt,'  das insbesondere  auf eine Reduzierung  der Treibhausgasemissionen  in den

Bereichen  Gebäude  und Verkehr  abzieit.

Die Regelung  der  LastenteiIungsentscheidung  ist hinsichttich  der  vorgesehenen

Spielräume  klar  und eindeutig.'Es  besteht  insoweit  kein Anlass  für  eine Vorlage  an

den EuGH  gemäß  Art. 287 AEUV,  zu der das Verwaltungsgericht  als Gericht  erster

(nstanz  öhnehin  nicht  verpflichtet  ist.

ll, Der Kläger  zu 14) ist ebenfalls  nicht  klagebefugt.  Zwar  geht  es um dia' Einhaltung

europäischen  Umweltrechts,  so dass  eine  VerbandskIagebefugnis  in Betracht

komm €. Art. 3 Abs. 'l i.V.m.  Anhang  Il der LastenteiIungsentscheidung  gilt aber  nicht

unbedingt  und gibt  damit  nicht  das her, was die Kläger  begehren.  a

Selbst  wenn  die Klage  in Bezug  auf  den ersten  Hilfsantrag  zulässig  wäre,  wäre  sie

aus den dargelegten  Gründen  unbegründet.

C, Auch  der  zweits  Hilfsantrag  ist unzulässig.  Er ist zu unbestimmt.

Die Kläger  beantragen,  die Beklagte  zu verurteilen,  aurch geeignete  Ergänzungs-

maßnahmen  sicherzustellen,  dass  die Handlungslücke  zur Erreichung  des Klimaziels

2020.schnellstmöglich  geschlossen  wird.  Dieser  Antrag  nennt  wie die übrige,n  AntrÄ-

ge  nur das zu erreichende  Zief, allerdings  ohne  konkrete  zeitliche  Vorgaben.  Um  .

dem Bestimmthei.tserfordernis  zu gföügen,  muss  ein Antrag  so gestellt  werden,  dass
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ein  stattgebendes  Urteil einen vollstreckbaren  föhatt hat. Dabei soll das Vollstre-

ckungsverfahren  nicht unter Fortsetzung  des Streits mit Sachfragen  überfrachtet  werden

(BVerwG, Urtei) vom 5 !peptember  2013 -  7 C 2j/12  -, BVerwGE 141  3"12-329, juriü Rn.

54 m.w.N).  Wenn  aberaweder die erforderlic)';en  Maßnahmen  noch ein bestimmter

Zeitpunkt  genannt  sind, wird es mit an Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit  zu

einer  Fortsetzung  des Rechtsstreits  im Vo1Istreckungsverfahren  kommen.  Wesentli-

che  Fragen  werden  ins VolIstreckungsverfahren  ver)agert,  obwohl  dieses  kein neues

ErkenntnisVerfahren  darstellt.

Jedenfalls  fehlt  den Klägern auch irisoweit  diö Klagebefugnis.  Selbst wenn der zweite

Hilfsantrag  zulässig  wäre, wäre er unbegründet.

Die Kammer  hat die Berufung gemäß §§ 124 a aAbs. 4 Satz 1, 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO

zugelassen,  wei1'dsr Frage der Klagebefugnis  der Individualklägerwegen  Verletzung

grundrechtlicher  Schutzpflichten  und der Verbandsklagebefugnis  im Hinblick  auf eine ob-

jektive  Rechtskontrolle  des europäischen  Umweltrechts  grundsät:liche  Bedeutung  zu-

kommt.

Die Kostenentscheidung  ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung  über die

vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf (3 "i67 VwGO i.Vm. F3 709 der Zivilprozessordnung.

RechtsmitteIbe1ehrunq

Gegen  dieses  Urteil  steht den Beteiligten  die Berufung  an das Oberverwaltungsge-

richt  Berlin-Brandenburg  zu.

Die Berufung  ist bei dem Verwaltungsgericht  8sr1in, Kirchstraße  7, I 0557 Berlin, in-

fürhalb  eines Monats  nach Zustellung  des urteils  schriftlich  oder in elektronischer

Form gemäß  § 55a der Vprwaltungsgerichtsordnung  (VwGO)  einzulegen.  Sie muss

das angefochtene  Urteil bezeichnen.  Die Berufung  ist innerha16 von zwei Monaten

nach,Zustellung  des Urteils  schriftlich  oder  in elektronischer  Form zu begrÜnden.  Die

E3egründung ist, sofern  sie nicht  zugleich  mit.der  Einlegung  der Be7ufu'rrj;  ör.folgt; bei

dem  OberverwaItungsgericht  Bm1in-E3randenburg,  Hardenbergstraße-.3"I.:  j0623.Ber-

lin, einzureichen.  Die Begründung  muss einen'  bestimmten  Antrag.  enf:j'taltön soie

die im Einzelnen  anzuführenden  füünde  der Anfechtung  (Berufi:i@gsg't'(,i,@4e). ' a=

Vor dem OberverwaItungsgericht müssen sich die..Beteiligten dÜarch 6ro:4Össbevo14-
rnächtigte  vertreien  lassen.  Als aevollrnächtigte  sind Rechtsanwfüte  und Rech:sleh-

rer an einer  staatlichen  oder staatlich  anerkannten  Hochschule  einss, M'itgfi:dstaates

der Europäischen  Union, eines  arideren  Vertragsstaates  des Abkommföi  über  deö

Europäischen  Wirtschaftsraum  oder  der Schweiz  mit Befähigung  zum Ri'chteramt

zugelassen.  [)arüber'  hinaus  können  auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO
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bezeichneten Personen und Organisationen auftreten. Ein als Bevollrnächtigter  zu-
gelassener Betei)igter kann sich selbst vertreten. Behörden und juristische  Personen
des öffentlichen Rechts einsch1iei31ich- der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen
Aufgaben gebild'eten Zusammenschlügse können sich durch Eleschäftigte mit Befä-

higung zum Richteramt vertreten lassen; das Beschäftigungsverhä1tnis  kann auch zu
einer anderen Behörde, juristtschen Person des öffentlichen  Rechts oder einem der
gerrannten Zusammenschlüsse besteÖen. Richter dürfen nicht vor dem Gericht, eh-
renamtliche Richter nicht vor einem Spruchkörper  auftreten, dem sie angehören.

Marticke Krisch Dr. Petrescu

BESCHLUSS

Der Wert des Streitgegenstandes  wird gemäß §§ 39 ff., 52 f. des Gerichtskostenge-
setzes  auf

95.000,00  Euro

fesjgesetzt  (Kläger 1) bis 13) je 5.000 Euro, Kläger zu 14) 30.000 Euro).

Rechtsmittelbelehrunq

Gegen diese Entscheidung  ist die Beschwerde  an das Obeirverwaltungsgeiricht  Ber-

Iin-Brandenburg'zulässig,  wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes  200,00  Euro

übersteigt. Die Beschwerde  ist bei dem Verwaltungsgericht  Ber)in, Kirchstraße  7,

10557 Berlin, schriftlich  oder in elektronischer  Form gemäß § 55a der  Verwaltungs-

gerichtsordnung  (VwGO) oder zu Protokoll  der GescMffsstelle  einzulegen.  Sie  ist

innerhalb  von sechs Monaten einzulegen,  nachdem die Entschetdung  in der Haupt-

sache Rechtskraft  erlangt oder das Verfahren  sich anderweitig  erledigt  hat. Der  Ver-
tretung durch öinen Prozessbevollrnächtigten  bedarf  es nicht.

Is U er' stelle

Krisch Dr. Petrescu




